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begränden wir unsere Nichtzulassungsbeschwerde wie folgt:

L

Divergenz

wir stützen unsere Nichtzurassungsbeschwerde auf mehrere divergierende Rechtssätze des LAG,

auf denen jedenfalls in ihrer Gesamtheit die Entscheidung des LAG beruht'

1.

wir stützen'nsere Nichtzulassungsbeschwerde auf folgende Divergenz:

1.1

Das LAG stellt - ohne diesen ausdrücklich zu formulieren - folgenden abstrakten Rechtssatz auf:

Eine Arbeitnehmerin macht leichtfertig falsche Angaben, wenn sie die in einer Strafanzeige

gegenihrenArbeitgebererhobenenVorwürfejedenfallsnichtineineranschließenden

Kündigungsschufzklage nachvollziehbar auf einen sachverhalt gründet' der

erwiderungsf?ihig und einem Beweis zugänglich ist. Dann ist eine solche strafanzeige ein

wichtiger Grund für eine fristlose Kündigung'



Dieser Rechtssatz des LAG steht im Widerspruch zu dem Rechtssatz vom BVerfG v.02.07.2001

1 BvR 2049 I 00 unter II. 1. b) cc) bbb):

,,Auch die Wahrnehmung staatsbürgerlicher Rechte im Strafverfahren kann - soweit
nicht wissentlich unwahre oder leichtfertig falsche Angaben gemacht werden - im
Regelfall aus rechtsstaatlichen Grtinden nicht dazu führen, daraus einen Grund für eine
fristlose Kändigung eines Arbeitsverhältnisses abzuleiten."

Der Rechtssatz des LAG steht auch im Widerspruch zu dem Rechtsatz des BAG v.03.07.2003 2
AZR235/05 unter II 1. a) der Entscheidungsgrände:

,,ZeigI ein Arbeitrehmer seinen Arbeitgeber,,freiwillig" bei der Strafuerfolgungsbehörde

an, so kann die darin liegende Wahrnehmung staatsbtirgerlicher Rechte im Strafterfahren
regelmäßig nrchtnt einer Verletzung der arbeitsvertraglichen Pflichten führen und eine
deswegen erklärte Kündigrrng sozial rechtfertigen... Mit dem Rechtsstaatsprinzip ist es
regelmäßig unvereinbar, wenn eine Anzeige und Aussage im Ermittlungsverfahren zu
zivilrechtlichen Nachteilen für den anzeigenden Arbeitrehmer bznv. Zeugenführen

wtirde, es sei denn, er hat wissentlich unwahre oder leichtfertig falsche Angaben gemacht
. .  . , ,

Der Rechtssatz des LAG steht auch im Widerspruch zu den weiteren Rechtsätzen des BAG v.

03.07.2003 2 AZR235/05 unter II l. b) cc) (l) der Entscheidungsgründe:

,,Mit der Erstattung einer Strafanzeige nimmt der Arbeitnehmer eine von Verfassungs

wegen geforderte und von der Rechtsordnung erlaubte und gebilligte Möglichkeit der

Rechtsverfolgung wahr. Da es der Rechtsstaat ... dem Btirger verwehrt, sein wirkliches

oder vermeintliches Recht mit Gewalt durchzusetzen, muss er sein Recht vor staatlichen

Gerichten suchen und es mit Hilfe der Staatsgewalt verfolgen. Aus dem Verbot der

Privatgewalt und der Verstaatlichrurg der Rechtsdurchsetzung folgt umgekehrt die pflicht

des Staates, für die Sicherheit seiner Bürger zu sorgen und die Beachtung ihrer Rechte

sicherzustellen. Mit diesen Grundgeboten des Rechtsstaates ist es nicht vereinbar, wenn

derjenige, der in gutem Glauben eine Strafanzeige erstattet hat, Nachteile dadurch

erleidet, dass sich seine Behauptung nach behördlicher Prüfung als unrichtig oder nicht

aufklärbar erweist. Die (nicht wissentlich unwahre oder leichtfertige) Strafanzeige eines

Btirgers liegt im allgemeinen Interesse an der Erhaltung des Rechtsfriedens und an der

Aufkltinrng von Straftaten; der Rechtsstaat kann darauf bei der Strafuerfolgung nicht



verzichten... Dementsprechend nimmt der Arbeitnehmer mit der Erstattung einer
strafanzeige ein von der Rechtsordnung eingeräumtes Grundrecht (Art. 2 Abs.2 GG
i.V.m. dem Rechtstaatsprinzip, Art.20 ns.3 GG) wahr...

1.2

Das LAG setzt sich zt denunter I . zitiertenRechtssätzen des BVerfG und des BAG aus
folgenden Gründen in Widerspruch:

Das LAG verlangt in einer Strafanzeige gegen den eigenen Arbeitgeber einen soweit
substantiierten Sachvortrag, dass er die Staatsanwaltschaft zu Ermittlungen veranlasst. Die
Anzeigende muss jedenfalls in der anschließenden Ktindigungsschutzklage den sachvortrag, auf
dem die Strafanzeige beruht, als erwiderungsfiihig und einem Beweis zugeinglich darlegen. Ist
diese Voraussetzung nicht erfüllt, soll der Anzeigende leichtfertig falsche Angaben gemacht
haben'nd damit eine fristlose Kündigung gerechtfertigt sein.

Dadurch würden die Voraussetzungen an eine Strafanzeige in den Fällen, in denen sich die
Strafanzeige gegen den eigenen Arbeitgeber richtet, durch ntsätzlicheAnforderungen in einem
Umfang erweitert, die weder mit dem zitiertenRechtssatz des Bundesverfassungsgericht noch
mit den zitiettenRechtssätzen des BAG zu vereinbaren sind. Das LAG greift durch die
nsätzlichenAnforderungen, die es im Fall einer Strafanzeige gegen den eigenen Arbeitgeber
stellt, rechtswidrig in das Grundrecht auf Erstattung einer Strafanzeige - Art. 2 Abs.2i.v.m. Art
20 Abs.3 GG, Rechtsstaatsprinzip; aber auch Art r7 GG- ein.

Der Rechtssatz des LAG steht in direltem Widerspruch zum Rechtssatz des BAG, in dem es
heißt: ,,Mit diesen Grundgeboten des Rechtsstaates ist es nicht vereinbar, wenn derjenige, der in
gutem Glauben eine Strafanzeige erstattet hat, Nachteile dadurch erleidet, dass sich seine
Behauptung nach behördlicher Prüfung als unrichtig oder nicht aufklärbar erweist...

Nach diesem Rechtssatz des BAG dürfen die Anfordenrngen an den Inhalt einer Strafanzeige
nicht mit dem Maßstab eines Sachvortrages in einem arbeitsrechtlichen Urteilsverfahren
gemessen werden. Ein erwiderungsftihiger und einem Beweis zugänglicher Sachverhalt wird in
einer Strafanzeige nicht verlangt. Werden diese Anforderungen in einer Strafanzeige nicht
erftillt, dtirfen daraus der anzeigenden Arbeitnehmerin keine Nachteile erwachsen.



Damit befindet sich das BAG im Einklang mit dem oben zitierten Rechtss atz des
Bundesverfassungsgerichts, das darauf abstellt, ob Angaben in einer Strafanzeige wissentlich
unwahr oder leichtfertig falsch sind.

Das Bundesverfassungsgericht verweist in der zitiertenEntscheidung auf eine andere
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom25.Februar lggT I BvR 10g6/g5 BVerfGE
74'257ff' Don wird leichtfertig so beschrieben,,leichtfertig, das heißt ohne erkennbaren Grund..
(BVerfGE 74,262). Bei der leichtfertig falschen Angabe kommt es also nicht darauf an, ob eine
Angabe nicht erwiderungsftihig oder einem Beweis ruchtnryänglich ist.

Der Rechtssatz des LAG setzt sich auch aus einem anderen Grund in Widerspruch zu den
zifiertenRechtssätzen des Buhdesverfassungsgerichts und des BAG: Das
Bundesverfassungsgericht hat eine Regel aufgestellt: ,,Die Wahrnehmung staatsbärgerlicher
Rechte im Strafterfatren kann im Regelfall aus rechtsstaatlichen Grtinden nicht dazu ftihren,
daraus einen Grund für eine ftistlose Kündigung eines Arbeitsverhältnisses abzuleiten... Diesen
Regelsatz hat das Bundesverfassungsgericht insoweit eingeschränkt, als sich derjenigen nicht auf
diesen Grundrechtsschutz berufen kann, der in einer Strafaazeige wissentlich unwahre oder
leichtfertig falsche Angaben gemacht. Indem das LAG eine strafanzeige ftir laindigungsrelevant
erklärt' die auch nicht in einer folgenden Kündigungsschutzklage nachvollziehbar auf einen
Sachverhalt gegrtindet wird, der erwiderungsftihig und einem Beweis zugringlich ist, beschneidet
das tAG den vom BVerfG aufgestellten Regelfall in einem solchen Ausmaß, dass er kaum noch
zur Anwendung kommt. Wer wird noch gegen seinen eigenen Arbeitgeber eine Strafanzeige
stellen, wenn er schon in einem solchen Fall wie dem vorliegenden mit einer wirksamen
Ktindigung rechnen muss? Wir haben die Strafanzeige als Anlage in Kopie beigefügt und
machen sie zum Bestandteil unserer Darlegungen.

Es macht auch keinen Unterschied, ob das LAG schon in der Strafanzeige selbst oder erst in dem
anschließenden Ktindigungsschutqprozess verlangt, dass der Sachverhalt, auf dem die Vorwürfe
in der Strafanzeige beruhen, nicht nur pauschal, sondem substantiiert und als erwiderungsftihig
und einem Beweis zugänglich dargelegt wird. In jedem Fall werden die Anfordenrngen höher
geschraubt als rechtsstaatlich zulzissig; in jedem Fall droht dem Anzeigenden die Ktindigung,
wenn die vom LAG verlanglenntsätzlichen Voraussetzungen an den Sachvortrag nicht
spätestens im Ktindigungsschutzverfalren selbst erfüllt werden, es drohen also dem
Anzeigenden Nachteile, die das Bundesverfassungsgericht und BAG gerade haben ausschließen
wollen.



1.3

Der Rechtssatz des LAG ergibt sich zwingend aus dem gedanklichen Zusammenhang der LAG -
Entscheidung' Das LAG war sich der Anwesenheit dieses Rechtssatzes bewusst und es wendete
nicht einen Rechtssatz auf den konkreten Einzelfall unrichtig an.

1 . 3 . 1

Der Rechtssatz des LAG ergibt sich zwingend aus folgendem gedanklichen Zusammenhang der
tAG - Entscheidung:

Unter 2'7'2'l der Entscheidungsgründe des LAG wird der Vorwurf der Leichtfertigkeit so
zusammengefasst:

,,Die Klägerin sttitzte ihre Anzeige wegen Abrechnungsbetrugs leichtfertig auf Tatsachen,
die im Prozess keine Grundlage in einem entsprechenden Sachvortrag gefunden haben...

In den folgenden Ausführungen unter 2.r.2.1J macht das LAG unmissverstindlich deutlich. was
es meint.

Unter 2.L2.1.1 der Entscheidungsgründe heißt es:

,,Trotz entsprechender Auflage hat die Klägerin ftir den von ihr diesbezüglich erhobenen
vorwurf nicht ansatzweise einen erwiderungsftihigen und einem Beweis zugänglichen
Sachverhalt dargestellt, der den in der Strafanzeige geäußerten Vorwurf des
Abrechnungsbetruges als nachvollziehbarhätte erscheinen lassen. Auch die strafanzeige
beschränkt sich auf die von der Klägerin in der Berufungsverhandlung wiederholte - und
von der Beklagten bestrittene - allgemeine Außerung, Pflegekräfte wtirden angehalten,
Leistungen zu dokumentieren, welche so gar nicht erbracht worden seien.... Eine
nachvollziehbare Begründung für den von ihr geäußerten Verdacht, gegen den sich die
Beklagte hätte verteidigen können, enthält diese pauschale Darstellung nicht. weder ist
erkennbar, wer welche konlaete Anweisung erteilt ha! noch um welche pflegeleistung es
dabei ging und in welchem zeitrahmensich dies abspielte.,.

Das tAG hebt also darauf ab, ob die Klägerin in der Kündigungsschutzklage ,,einen
erwiderungsfühigen und einem Beweis nginglichen Sachverhalt" darstellte, dass,,weder
erkennbar wurde' wer welche konkrete Anweisung erteilt hat, noch um welche pflegeleistung es
dabei ging und in welchem zeitrahmensich dies abspielte." Das LAG ziehlt darntt sämtliche



Kriterien eines erwiderungsfühigen und einem Beweis zugänglichen Sachverhalts auf. Weil die

Klägerin einen solchen Sachverhalt in der Kändigungsschutzklage nicht vorbringen konnte,

machte sie leichtfertig Angaben- so das LAG unter 2.I.2.1.1

1 .3 .2

Das LAG war sich der Anwesenheit dieses Rechtssatzes bewusst und es wendete nicht einen

Rechtssatz auf den konkreten Einzelfall unrichtis an.

Dass sich das LAG der Anwesenheit dieses Rechtssatzes bewusst war und nicht einen Rechtssatz

auf den konkreten Einzelfall unrichtig anwendete, ergibt sich daraus, dass das LAG diesen

Rechtsgedanken mehrmals wiederholt und immer wieder, auchmanderen Behauptungen der

Klägerin, also in verschieden Einzelftillen anwendet.

'--J' 
So im dritten Absatzunter2.l.2.l.l der Entscheidungsgninde des LAG. Dabei geht es um den

von der Klägerin behauptetenPersonalmangel. Auch diese Behauptung der Klägerin wertet das

LAG als Angabe,,ins Blaue hinein", weil ein näiherer Sachvorhag fehlt. Das LAG wörtlich in

2.1.2.1.2 Absatz 3:

,,Soweit die Klägerin vorträgt, bereits aus dem von ihr behaupteten Personalmangel, der

zwischen den Parteien höchst streitig ist, ergebe sich ein ausreichender Anlass für den

von ihr angezeigfenAbrechnungsbetrug, konnte die Berufungskammer diesen

Zusammenhang ohne nilhere Darlegung nt dendokumentierten Pflegeleistungen nicht

herstellen ... Ohne einen solchen naheren Sachvorhag ist die Atlr:eige wegen

Abrechnungsbetrug als ,,ins Blaue hinein" m qualifizieren."

Insbesondere in diesem letrtenSatz -,,Ohne einen solchen näiheren Sachvortrag ist die Anzeige
----/ 

wegen Abrechnungsbetrug als ,,ins Blaue Hinein" zu qualiftzieren" - scheint deutlich der

abstrakte Rechtssatz des LAG hervor.

Und rurter 2.1.2.1.2 der Entscheidungsgründe des LAG heißt es:

,,Dabei mag es sein, dass sich die Klägerin der möglichen lnindigungsrechtlichen

Konsequenzen einer solchen Arueige nicht bewusst war, an der im Prozess fehlenden

Substanz der Vorwärfe, die die Leichtfertigkeit begränden, Zindert dies nichts. Eine

solche Strafanzeige unterftillt schon nicht dem grundrechtlich geschützten Bereich."

Wieder ist es nach diesem ausdrücklichen Wortlaut des LAG die..fehlende Substanz der

Vorwürfe, die die Leichtfertigkeit begrtinden" soll.



Dass das LAG sich der Anwesenheit seines Rechtssatzes bewusst war und nicht nur einen
Rechtssatz unrichtig anwendete, geht schließlich aus dem schon zitiertenSatz hervor, der unter
2.1.2'l der Entscheidungsgründe des LAG an den Anfang gestellt wird, aber schon dort eine
Wiederholung ist, weil er erstmalig rurter 2.I.2 der Entscheidungsgründe formuliert wird. Dort
lautet dieser Satz:

,,Die Klägerin hat ihre Anzeige leichtfertig auf Tatsachen gestützt, die im prozess nicht
dargelegt werden konnten.,.

1.4

Die Entscheidung des LAG beruht auf dem divergierenden Rechtss atz desLAG, da der unter l.l
genannte divergierende Rechtssatzdes LAG zusammengesehen werden muss mit den im
Folgenden genannten weiteren divergierenden Rechtssatz des LAG. Auf allen unter I.
behandelten divergierenden Rechtssätzen des LAG zusammen beruht die Entscheiduns des
LAG.

rn2.l.2 seiner Entscheidungsgninde fasst das LAG die Gründe zrsarnmen:

,,Bei der Anwendung dieses Maßstabes erweist sich die von der Klägerin erstattete
Strafanzeige als grober Verstoß gegen ihre arbeitsverhagliche Rücksichtrahmepflichten,
ist mithin als wichtiger Grund für eine außerordentliche Kündigung an sich geeignet. Die
Klägerin hat ihre Anzeige leichtfertig auf Tatsachen gegnindet, die im prozess nicht
dargelegt werden konnten und schon insoweit keine berechtigten Interessen
watfgenommen. Zudem stellt sich die gesamte Anzeigeals unverhältnismäßige Reaktion
auf die Weigerung der Beklagten dar, den von der Klägerin behaupteten personalmangel

anzuerkennen. Wie bereits in ihrem Schreiben vom 09. November 2004 angekündigt,
bezweckte die Klägerin mit dieser Ameigeund einer sich daraus ergebenden öflentlichen
Diskussion" eine Kampagne gegen die Beklagte zu eröffrren und in unzulässiger Weise
Druck auf die Beklagte auszuüben.,.

Diese n2.1.2 zusammengefassten Grände des LAG werden unter den 2iffem2.1.2J.,2.1.2.2
und2.1.2.3 im Einzelnenvom LAG ausgeführt:

o In 2'l-2.1: ,'Die Klägerin hat ihre Anzeigeleichtfertig auf Tatsachen gegrtindet, die im
Prozess nicht dargelegt werden konnten.,.

o fu 2.1.2.2:,,Die gesamte Anzeigestellt sich als unverhältnismäißige Reaktion auf die
Weigerung der Beklagten dar, den von der Klägerin behaupteten personalmangel

anz.uerkennen."



o In 2.1.2.2"3:,,Wie bereits in ihrem Schreiben vom 09. November 2004 angekündigt,

bezweclcte die Klägerin mit dieser Arueige und einer sich daraus ergebenden

öffentlichen Diskussion, eine Kampagne gegen die Beklagte zu eröffrren und in

unzultissiger Weise Druck auf die Beklagte auszuüben." Aus der BeziffenngQ.l"2.2.3)

wir deutlich, dass das LAG diese Zielsetntngebenfalls als unverhältnism2ißige Reaktion

der Klägerin im Sinne der Ziff.2.I.2.2 verstanden wissen will.

2.1.2.I der Entscheidungsgründe des LAG beruht auf dem unter .1.1 unserer

Nichtzulassungsbeschwerde genannten Rechtssatz des LAG.

2.1.2.1.1seiner Entscheidungsgrände des LAG beruht auf dem unter 1.1 genannten Rechtssatz

des LAG. Dort steht, wie schon oben unter 1.3.1 unserer Nichtzulassungsbeschwerde ausgeführt,

ganz unmittelbar der Vorwurf des LAG an die Klägerin im Mittelpunkt, sie habe im Prozess

nicht einen nachvollziehbaren, erwiderungsfZihigen und einem Beweis zuglinglichen Sachverhalt

dargelegt und deswegen leichtfertige Angaben i. S.d. abstrakten Rechtssatzes des LAG gemacht.

Auch 2.I.2.1.2 der Entscheidungsgrtinde des LAG beruhen auf dem unter 1.1 unserer

Nichtzulassungsbeschwerde genannten Rechtssatzdes LAG. Unter 2.1.2.1.2 heißt es zwar

zunächst:

,,Die Klägerin hat die Anzeige insoweit auch leichtfertig auf Tatsachen gestützt, die im

Prozess nicht dargelegt werden konnten. Denn sie hat schon nicht einmal in der Ar:r,eige

einen Sachverhalt dargelegt, der die Staatsanwaltschaft zu Ermittlungen veranlassen

könnte. Auch dort wird, - wie gezeigt - nur ein pauschaler Vorwurf erhoben."

Danach hätte die Klägerin leichtfertig gehandelt, weil sie schon in der Strafanzeige nur

pauschale Vorwürfe erhoben hat. Doch gibt das LAG in den letzten beiden Sätze unter 2.1.2.1.2

deutlich zu erkennen, dass es auch in diesem Fall entscheidend darauf ankommt, ob die Klägerin

im folgenden Prozess substantiiert vortragen kann, worauf die Vorwürfe beruhen.

,,Dabei mag es sein, dass sich die Klägerin der möglichen laindigungsrechtlichen

Konsequenzen einer solchen Arr;eige nicht bewusst war, an der im Prozess fehlenden

Substanz der Vorwärfe, die die Leichtfertigkeit begrtinden, äindert dies nichts..."

Wären die zum LAG in Widerspruch stehenden oben zitierten Rechtssätze des BVerfG und BAG

zur Anwendung gekommen, so hätte der Vorwurf der Leichtfertigkeit nicht mehr aufrecht

erhalten werden können. Denn dann w?ire es nicht darauf angekommen, ob die Klägerin die

Vorwärfe, auf denen sie ihre Strafanzeige gründete, in dem anschließenden



Ktindigungsschutzprozess substantiieren und den Sachvorhag, auf dem die Vorwürfe beruhen,

als erwiderungsftihig und eines Beweises zugänglich darstellen kann.

2.

Wir stützen die Nichtzulassungsbeschwerde auch auf folgende Divergenz:

2.1

Das LAG stellt - ohne diesen ausdrücklichm, formulieren - folgenden abstrakten Rechtssatz auf:

Eine Arbeitnehmerin macht selbst dann leichffertig falsche Angaben in einer

Strafanzeige gegen ihren Arbeitgeber und reagiert unverhältnismäßig, wenn sie
J Personalmangel und die daraus resultierenden Konsequeruzen für Personal und

Bewohner als Anlass für ihre Anzeige angibt und das Arbeitsgericht in der 1.

Instanz diesen Personalmangel in gewissem Umfang als objektiv gegeben einschäfzt.

Dieser Rechtssatz des LAG steht im Widerspruch zu dem Rechtssatz vom BVerfG v. 02.07.2001

1 BvR 2049 / 00 unter II. 1. b) cc) bbb):

Auch die Wahrnehmung staatsbärgerlicher Rechte im Strafi'erfahren kann - soweit nicht

wissentlich unwahre oder leichtfertig falsche Angaben gemacht werden - im Regelfall

aus rechtsstaatlichen Gründen nicht dazu führen, daraus einen Grund für eine fristlose

Ktindigung eines Arbeitsverhältnisses abzuleiten.

Und dieser Rechtssatz des LAG steht im Widerspruch zu den schon unter L l.1 der vorliegenden

Nichtzulassungsbeschwerde zitierten Rechtsätzen des BAG v. 03.07.2003 2 AZR235|05 unter II

1. a) und unter II 1. b) cc) (l) der Entscheidungsgtinde.

2.2

Das LAG setzt sich gegen diese Rechtssätze des BVerfG und BAG aus folgenden Gründen in

Widerspruch:

Das BVerfG und das BAG erklärt in seinen Rechtssätzen ausdrücklich, dass die Erstattung einer

Strafanzeige ein Recht ist, das durch das Grundgesetz geschützt ist und nicht dadurch



beeintrachtigt werden darf dass der Anzeigende aufgrund der Anzeigenerstattung Nachteile

erleidet.

Wenn die Klägerin in einer Strafanzeige auf Personalmangel und daraus resultierende

Konsequenzen ftir Personal und Bewohner aufmerksam macht und deswegen fristlos entlassen

wird, dann erleidet sie Nachteile, die das BVerfG und BAG ausschließen wollen.

Das Bundesverfassungsgericht verweist in der zitiertenBntscheidung auf eine andere

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 25. Februar 1987 LBvR 1086/85 BVerfGE

74,257ff. Dort wird leichtfertig so beschrieben,,leichtfertig, das heißt ohne erkennbaren Grund"

(BVerfGE 74,262). Bei der leichtfertig falschen Angabe kommt es danach also nicht darauf an,

ob eine Angabe nicht erwiderungsfühig oder nicht einem Beweis zugänglich ist und ob eine

Angabe wahr oder falsch ist. Entscheidend ist, ob ohne erkennbaren Grund angezeigtwurde.

Personalmangel und die daraus resultierenden Konsequenzen für Personal und Bewohner

(Geftihrdung von deren Gesundheit und Leben) müssen in diesem Sinne des BVerfG als

erkennbarer Grund eelten.

Dazu im Widerspruch das LAG: Fär das LAG kommt es darauf an, ob spätestens im Prozess der

angezeigteVorwurf auf einen Sachverhalt gestützt werden kann, der erwiderungsfäihig, einem

Beweis zug?inglich und nachvollziehbar, d.h. substantiiert genug für die angezeigle Straftat ist

(vgl. unter I der vorliegenden Nichtzusassungbeschwerde). Das LAG geht sogar soweit, dass es

dann, wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, Angaben zum Personalmangel und den

daraus resultierenden Konsequenzen für Personal und Bewohner nicht einmal als ausreichenden

Grund, nicht einmal als ausreichenden Anlass gelten lässt - dies gilt selbst dann, wenn das

Arbeitsgericht in der l. Instanz diesen Personalmangel in gewissem Umfang als objektiv

gegeben einschätzt.

2.3

Der Rechtssatz des LAG ergibt sich zwingend aus dem gedanklichen Zusammenhang der LAG -

Entscheidung. Das LAG war sich der Anwesenheit dieses Rechtssatzes bewusst und es wendete

nicht einen Rechtssatz auf den konkreten Eir:zelfall unrichtis an.

2 .3 .1

1 0



Der Rechtssatz des LAG ergibt sich aber zwingend aus folgendem gedanklichen Zusammenhang

der LAG - Entscheidung:

Das LAG gibt unter 2.1.2.2. selbst an, dass Personalmangel Anlass der Klägerin für die

Strafanzeige ist:

,,Die Strafanzeige erweist sich aber auch als unverhältnismäßige Reaktion der Klägerin

auf die Weigerung der Beklagten, den von ihr behaupteten Personalmangel als bestehend

anzuerkgnnen."

Und das LAG gibt im eigenen Tatbestand auf Seite 5 die Bewerhrng des Personalmangels im

Urteil des Arbeitsgerichts in der ersten Instanz wieder:

,,Ein gewisser Personalmangel scheine obj ektiv vorzuliegen. "

Der Wortlaut im Urteil des Arbeitsgerichts in der ersten Instanz auf Seite 25:

,, ..die Grenzen strafrechtlich relevanten Verhaltens werden hingegen nicht überschritten,

wenn- wenn auch mit Überzeichnungen- auf einen Personalmangel bei der Beklagten

und daraus resultierenden Konsequenzen für Personal und Bewohner aufirrerksam

gemacht wird, zumal ein gewisser Personalmangel augenscheinlich auch objektiv

vorzuliegen scheint, da einerseits die Beklagte selbst, andererseits auch der MDK nach

Beklagtenvorbringen aufgrund einer Qualitätsüberprüfung im Pflegeheim Teichstrasse 44

vom 18. November 2004 die Personalsituationrwar als nicht zu bemäingeln bezeichnet,

jedoch auch als angespannt bewertet, andererseits die Beklagte selbst anhand der

Angaben der Überlastungsanzeige der Klägerin vom 16. Oktober 2004 den

Bruttopersonalbedarf der Wohnbereiche 5 und 6, in denen die Klägerin beschäftigt war,

mit 13,10 Vollkrtiften vor Abzug von geplanten Ausfäillen in Höhe von 18olo, also

insgesamt rrrrt 10,74 VollkrZiften ermittelt, um sodann die im Dienstplan vorgesehene

tatsächliche Besetzung des Bereichs mit 11,0 Vollkräften anzugeben, von denen hingegen

die im Urlaub oder,,Dienstfrei" befindlichen Mitarbeiter noch abnniehen seien, so dass

sich rechnerisch unter Berücksichtigung des angegebenen,,Ausfallsatzes" von 18olo eine

tatsächliche Besetzung mit nur 9,02 Y ollzeitkraften ergebe."

Trotzdem wirf das LAG der Beschwerdeführerin Leichtfertigkeit vor, weil das LAG einen

Zusammenhang zwischen Personalmangel und angezeiSem Abrechnungsbetrug nicht herstellen

konnte, weil ihr n?füere Darlegungenzu den dokumentierten Pflegeleistungen fehlten, denn unter

2.1.2.1.1der Entscheidungsgründe des LAG heißt es:
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,,Soweit die Klägerin vorträgt, bereits aus dem von ihr behaupteten personalmangel, der
zwischen den Parteien höchst streitig ist, ergebe sich ein ausreichender Anlass ftir den
von ihr arrgezeiglenAbrechnungsbetrug, konnte die Berufungskammer diesen

Zusammenhang ohne nähere Darlegung znrdendokumentierten Pflegeleistungen nicht
herstellen."

2.3.2

Das LAG war sich der Anwesenheit dieses Rechtssatzes bewusst und es wendete nicht einen
Rechtssatz auf den konkreten Einzelfall unrichtig an: Obwohl das LAG die Einschätzung des
Arbeitsgerichts 1. Instanz kennt und im eigenen Tatbestand wiedergibt (,Ein gewisser

Personalmangel scheine objektiv vorzuliegen"), will das LAG diesen Personalmangel nicht als
Anlass für eine Strafanzeige gelten lassen und hält es den Vorwurf der Leichtfertigkeit aufrecht.

Das LAG sieht in dem Personalmangel keinen Grund für eine Atueige,jedoch in der Anzeige
einen Grund für eine außerordentliche Ktindigung.

2.4

Die Entscheidung des LAG beruht auf dem divergierenden Rechtssatz des LAG, da der wfier 2.1
genannte divergierende Rechtssatz des LAG zusammengesehen werden muss mit dem im
Folgenden genannten weiteren divergierenden Rechtssatz des LAG. Auf allen unter I.
behandelten divergierenden Rechtssätzendes LAG zusammen beruht die Entscheidung des
LAG.

2.1.2.I der Entscheidungsgninde beruht auf dem Rechtssatz des LAG: Wäre die Definition des
BVerfG ftir Leichtfertigkeit (,leichtfertig, das heißt ohne erkennbaren Grund..) herangezogen
worden, so wäire die Erstattung der Anzeige nicht leichtfertig, weil ein erkennbarer Grund
(Personalmangel) vorliegt. 2.1.2.1 der Entscheidungsgrtinde des LAG könnte also nicht mehr
aufrecht erhalten werden.
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3.

Wir stützen unsere Nichtzulassungsbeschwerde auf folgende Divergenz :

3.1

Das LAG stellt - ohne diesen ausdrticklich zu formulieren - folsenden abstrakten Rechtssatz auf:

Eine Strafanzeige gegen den Arbeitgeber ist dann leichffertig und eine

unverhältnismäßige Reaktion der Arbeitnehmerin, wenn sie vor Erstattung

der Anzeige in einer innerbetrieblichen Mitteilung keinen substantiellen

Hinweis auf den angezeigten Straftatbestand gegeben hat. Dies gilt jedenfalls

dann, wenn eine innerbetriebliche Klärung der Arbeitnehmerin zumutbar

ist. Dann ist eine Strafanzeige ein wichtiger Grund für eine außerordentliche

Kündigung.

Zumutbar ist ein vorhergehender innerbetriebliche substantieller Hinweis

selbst dann, wenn schon ein innerbetrieblicher Hinweis gegeben und dieser

Hinweis vom Arbeitgeber zurückgewiesen wurde, wenn dieser schon

gegebene innerbetriebliche Hinweis keinen substantiellen l{inweis auf den

angezeigten Straftatbestand enthielt. Zumttbar ist ein vorhergehender

innerbetriebliche Hinweis auch dann, wenn das Arbeitsgericht nachträglich

feststellt, dass es nicht um Straftaten ging, durch deren Nichtanzeige sich die

Anzeigende selbst einer Strafverfolgung aussetzen würde, und wenn es nicht

um Straftaten des Arbeitgebers ging.

Dieser Rechtssatz des LAG steht im Widerspruch zu dem Rechtssatz vom BVerfG v. 02.07.2001

1 BvR 2049 / 00 unter II. 1� b) cc) bbb):

Auch die Wahrnehmung staatsbärgerlicher Rechte im Strafverfahren kann - soweit nicht

wissentlich unwahre oder leichtfertig falsche Angaben gemacht werden - im Regelfall

aus rechtsstaatlichen Gründen nicht dazu führen, daraus einen Grund für eine fristlose

Kändigung eines Arbeitsverhältnisses abzuleiten.

Der Rechtssatz des LAG steht auch im Widerspruch nt den schon oben zitierten Rechtsätzen des

BAG v. 03.07.2003 2 AZR235|05 unter II 1. a) und unter II 1� b) cc) (1) der
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Entscheidungsgninde, insbesondere aber im Widerspruch zu dem Rechtssatz des BAG v"

03.07.2003 2 AZR235/05 unter II l. b) dd) e) der Entscheidungsgrrinde:

,,Entgegen einer teilweise verhetenen Auffassung ... gebtihrt der innerbetrieblichen

Kltirung nicht generell der Vorrang. Dies wtirde dem verfassungsrechtlichen Rahmen und

den grundrechtlichen Positionen des Arbeitnehmers nicht gerecht . Es ist vielmehr im

Eirnelfall zu bestimmen, wann dem Arbeitnehmer eine vorherige innerbetriebliche

Anzeige ohne weiteres zumutbar ist und ein Unteriassen ein pflichtwidriges Verhalten

darstellt ... Eine vorherige Meldrurg und Klärung ist dem Arbeitnehmer allerdings

unzumutbar, wenn er Kenntnis von Straftaten erhält, durch deren Nichtanzeige er sich

selbst einer Strafiierfolgung aussetzen wtirde .. Entsprechendes gilt auch bei

schwerwiegenden oder vom Arbeitgeber begangenen Straftaten. Hier muss regelmtißig

die Pflicht des Arbeitnehmers zur Rücksichtrahme auf Interessen des Arbeitgebers

zunicfttreten. Weiter trifft den arueigendenArbeitnehmer auch keine pflicht zur

innerbetrieblichen Klärung, wenn Abhilfe berechtigterweise nrchtzuerwarten ist. Den

Arbeiürehmer in einer solchen Konstellation auf die irurerbetriebliche Abhilfe zu

verweisen, wäre unverhältnismäßig und wtirde in unzul2issigerweise in seine

Freiheitsrechte eingreifen. Hat der Arbeitnehmer den Arbeitgeber auf die gesetzeswidrige

Praxis im Unternehmen hingewiesen, sorgt dieser jedoch nicht für Abhilfe, besteht auch

keine weitere vertragliche Rücksichtnahmepflicht mehr... Etwas anderes wird hingegen

gelten, wenn nicht der Arbeitgeber oder sein gesetzlicher Vertreter, sondern ein

Mitarbeiter seine Pflichten verletzt oder strafbar handelt. Hier scheint es eher zumutbar,

vom Arbeitnehmer - auch wenn ein Vorgesetzter betrofflen ist - vor einer

Anzeigenerstattung einen Hinweis an den Arbeitgeber zu verlangen...

3.2

Das LAG setzt sich mit seinem Rechtssatz gegen die Rechtss ätze desBVerfG und BAG aus
folgenden Grtinden in Widerspruch:

Das LAG setzt sich zu folgender im Rechtssatz des BAG beschriebenen Leitlinie in

Widerspruch: ,,Entgegen einer teilweise verhetenen Auffassung ... gebtihrt der innerbetrieblichen

Kleirung nicht generell der Vorrang. Dies wtirde dem verfassungsrechtlichen Rahmen und den
grundrechtlichen Positionen des Arbeitnehmers nicht gerecht". Das BAG bekräftigt diese
Leitlinie, indem es zwar eine Einzelfallbetrachtung verlangt, dann aber zunächst eine Reihe von
Fallgruppen aufztihlt, in denen eine innerbetriebliche Meldung der Anzeigenden unzumutbar ist.

I4



Das BAG nennt nur eine Fallgruppe, in der eine innerbetriebliche Mitteilung zumutbar sei:
)'"' wenn nicht der Arbeitgeber oder sein gesetzlicher vertreter, sondern ein Mitarbeiter
seine pflichten verletztoder strafbar handelt...

Dieser Fall ist aber in dem Rechtssatz des LAG nicht gemeint; denn in dem Rechtssatz des LAG
geht es um eine angezeigte Straftat,

durch deren Nichtanzeige sich die Anzeigende selbst nicht einer strafuerfolgung
aussetzen wtirde.

Das LAG verstößt gegen die Grundrechte der Beschwerdeführerin, y'ot.2Abs.2 GG i.v.m.
Rechtsstaatsprinzip Art' 20 GG und Art. 17 GG: wird die BAG - Entscheidung im Lichte des
obenzitietten Rechtssatzes des BVerfG gesehen, so kann aus einer pflicht zur Rücksichtnahme
auf'Interessen des Arbeitgebers in keinem Fall eine innerbetriebliche Meldepflicht uo, E .rrn*g
der Strafanzeige abgeleitet werden: Die wahrneh-*g staatsbrirgerlicher Rechte im
strafiierfatfen - soweit nicht wissentlich unwahre oder leichtfertig falsche Angaben gemacht
werden - kann im Regelfall aus rechtsstaatlichen Gründen nrcht dantführen, daraus einen Grund
für eine fristlose Ktindigung eines Arbeitsverhältnisses abzule iten.Dazusetzt sich das LAG in
widerspruch' weil es eine innerbetriebliche Meldung vor Erstattung der Strafanzeige an den
Arbeitgeber verlangt.

Daniber hinaus setz sich der Rechtss atz desLAG aber auch in widerspruch zu den Rechtssätzen
des BVerfG und des BAG, weil das LAG an die innerbetriebliche Mitteilung zusätzlich noch
qualifizierte Ansprüche stellt - das LAG verlangt einen substantiellen Hinweis in der
innerbetrieblichen Mitteilung - und den Begriffder Zumutbarkeit einer vorherigen
innerbetrieblichen Mitteilung uferlos ausweitet. Dadurch beschneidet das LAG den vom
BVerfG gesetzten Regelfall in einem solchen Ausmaß, dass er kaum noch zur Anwendung
kommt.

Die zttmatbarkeit, die das LAG verlangt, geht weit über das hinaus, was vom BAG als zumutbar
definiert wird' selbst wenn der Arbeitgeber eine innerbetriebliche Meldung zuräckweist und
damit zu erkennen gibt, dass er den vorwärfen nicht nachgehen will, soll ein vorhergehender
innerbetrieblicher substantieller Hinweis auf die später angezeigtestraftat zumutbar sein. Der
Rechtssatz des BAG besagt dagegen: ,,weiter trifft den anzeigenden Arbeitnehmer auch keine
Pflicht zur innerbetrieblichen Kläirung, wenn Abhilfe berechtigterweise ruchtnterwarten ist...
Abhilfe ist nach dem BAG - Rechtssatz berechtigterweise nicht zu erwarten, wenn der
Arbeitgeber vorangegangene Mitteilungen zurtickgewiesen hat. Besondere Anforderungen wie
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etwa einen substantiellen Hinweis auf die angezeigteStraftat stellt das BAG nicht an die
innerbetriebliche Mitteilung.

zttrertrtbat soll ein vorhergehender innerbetrieblicher Hinweis auch dann sein, wenn das Gericht
in einem anschließenden Kündigungsschutzprozess feststellt, dass es nicht um straftaten ging,
durch deren Nichtanzeige sich die Anzeigende selbst einer Strafizerfolgung aussetzen wärde, und
dass es nicht um Straftaten des Arbeitgebers ging. Auch dadurch wird die Zumutbarkeit uferlos
ausgeweitet' Dagegen hat das BAG nur die umgekeilte Fallgruppe beschrieben: Die
unzumutbarkeit einer vorhergehenden innerbetrieblichen Meldung für den Fall, dass der
Anzeigende sich bei Nichtanzeige selbst einer Strafuerfolgung aussetzen würde und die
unzumutbarkeit einer vorhergehenden innerbetrieblichen Meldung im Falle schwerwiegender

. 
oder vom Arbeitgeber begangener Straftaten. Daraus kann aber nicht im Gegenschluss die
Zumutbarkeit einer innerbetrieblichen Mitteilung gefolgert werden, wenn das Arbeitsgericht in
einer anschließenden Kündigungsschutzklage feststellt, dass sich die Anzeigende durch
Nichtanzeige nicht strafbar macht und es sich nicht um eine schwerwiegende oder vom
Arbeitgeber begangene straftat handelt. Das widerspricht sowohl der oben genannten Leitlinie
aus dem Rechtssatz des BAG als auch der vom BVerfG aufgestellten Regel, wonach die
Erstattung einer Strafanzeige nicht zu Nachteilen ftihren darf.

und schließlich ist das LAG auch insoweit in widerspruch zum BAG, als nach dem Rechtssatz
des LAG selbst dann ein innerbetrieblicher Hinweis nicht ausreichen soll, wenn die Anzeigende
subjeltiv bei Erstathurg der Atueige der überzeugung war (und darauf auch ausdrücklich vorher
innerbetrieblich hingewiesen hat), dass sie sich bei Nichtanzeige selbst einer Strafuerfolgung
aussetzt, nachtraglich das Arbeitsgericht aber feststellt, dass sich die Anzeigende bei
Nichtanzeige keiner Strafuerfolgung aussetzt. Dagegen ist der BAG - Rechtssatz im Lichte des
Rechtssatzes des BVerfG so auszulegen, dass schon in diesen Fällen die vom BAG beschrieben
Fallgruppe eingreift, nach der dem Anzeigenden eine innerbetriebliche Mitteilung nicht
zumutbar ist wenn er sich bei Nichtanzeige sich selbst einer strafuerfolgung aussetzen würde.

3.3

Der Rechtssatz des LAG ergibt sich zwingend aus dem gedanklichen Zusammenhang der LAG -
Entscheidttng' Das LAG war sich der Anwesenheit dieses Rechtssatzes bewusst und es wendete
nicht einen Rechtssatz auf den konkreten Einzerfarunrichtis an.

t 6



3.3 .1

Der Rechtssatz des tAG ergibt sich zw'ingend aus folgendem gedanklichen Zusammenhang der
LAG - Entscheidung:

3 . 3 . 1 . 1

unter 2.r.2- der Entscheidungsgninde des LAG heißt es:
"Die von der Klägerin erstattete strafanzeige ... ist mithin als wichtiger Grund ftir eine
außerordentliche Ktindigung an sich geeignet ... Die strafanzeige erweist sich ... als
unverhälfirismäßige Reaktion der Klägerin auf die weigerung der Beklagten, den von der
Klägerin behaupteten personalm angel anzterkennen.....

'-j unter wiederholung des eben zitiertenletztensatzes in2.l.2.2ftihrt das LAG unter 2.1.2.2.r
seiner Entscheidungsgrtinde fort:

,,Dies ergibt sich zunächst auch aus dem umstand, dass die Klägerin bezüglich des
behaupteten Abrechnungsbetrugs eine innerbetriebliche Kleirung nie versucht hat. weder
ergeben sich aus den von der Klägerin zahlreich erstatteten überlastungsanzeigen
Hinweis auf den , noch enthalten die Schreiben der
Klägerin vom 09' November 2004 undvom 10. Dezember 2004 einen Hinweis an die
Geschaftsleitung oder Personalleitung auf eine solche praxis bei der Beklagten. Gerade in
diesen schreiben hätte es nahe gelegen, den vorwurf anzubringen, wenn er denn ztt.rccht
bestanden hätte.,,

''/ Hieraus ergibt sich die Forderung des LAG, dass eine innerbetriebliche Mitteilung an den
Arbeitgeber einen Hinweis auf den aneezeigten Straftatbestand enthalten muss.

weiter heißt es urter 2.1.2.2.r der Entscheidungsgrände des LAG:
"Eine vorherige innerbetriebliche Meldung und Klärung war der Klägerin nicht
unzumutbar' Die Klägerin musste auch nicht davon ausgehen, eine innerbetriebliche
Kltirung bliebe erfolglos, weil sie bereits Überlastungsanzeigen gestellt hatte, die von der
Beklagten als subjektive Einschätzung der Klägerin bewertet wurden. Daraus kann nicht
geschlossen werden, die Beklagte wäire einem substantiellen Hinweis auf einen
Abrechnungsbetrug nicht nachgegangen, hätte ihn nicht unterbunden und ggf. die
erforderlichen arbeitsrechtlichen schritte gegenüber den anweisenden Mitarbeitern nicht
unternommen."
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Daraus ergibt sich die Forderung des LAG, dass die Anzeigende in einer vorhergehenden
innerbetrieblichen Mitteilung einen substantiellen Hinweis auf die angezeigtestraftat geben
muss. Außerdem ergibt sich aus dem eben zitiertenEntscheidungsgründen des LAG, dass
ein vorhergehender innerbetrieblicher substantieller Hinweis auch dann zumutbar ist, wenn der
Arbeitgeber eine vorhergehende innerbetriebliche Mitteilungen - z.B.in Form von
Überlastungsanzeigen -, die diesen substantiellen Hinweise auf eine Straftat nicht enthielt.
zunickgewiesen hat.

Der letztesatz aus dem Rechtssatz des LAG unter 3.1 der vorliegenden
Nichtzulassungsbeschwerde nx Zumutbarkeit ergibt sich aus 2.1.2.2.1der Entscheidungsgrtinde
des LAG:

,,Eine vorherige innerbetriebliche Meldung und Klärung war der Klägerin nicht
unzumutbar. Weder ging es um Straftaten, durch deren Nichtanzeige sie sich selbst einer
Strafuerfolgung aussetzen würde, noch um Straftaten des Arbeitgebers oder seiner
gesetzlichen Vertreter...

Danach ist ein vorhergehender innerbetrieblicher Hinweis jedenfalls dann zumutbar, wenn es
nicht um Straftaten ging, durch deren Nichtanzeige sich die Anzeigende selbst einer
Strafrerfolgung aussetzen würde, und wenn es nicht um Straftaten des Arbeitgebers ging.

Dass die Anzeigende schon vor der Strafanzeige einen innerbetrieblichen Hinweis gab und
dieser von der Beklagten zurückgewiesen wurde, ergibt sich aus dem Tatbestand der LAG -
Entscheidung (Seite 2 und 3):

,,seit Anfang 2003 gab die Klägerin - ebenso wie andere Mitarbeiter des
Pflegewohnheims - diverse z.T. formularmäßige Überlastungsanzeigen ab, die sie damit
begrtindete' wegen des Personalmangels könne die Pflege nicht ordnungsgemäß
dwchgeftihrt werden (Ablichtungen Bl. 45g ff. d-A.). ob die Beschwerd enzLrRecht
erhoben werden, ist zwischen den parteien streitis. ...

Mit Schreiben vom 09. Novemb er 2004 (81.31.-33 d.A.) wandte sich der frütrere
Prozessbevollmächtigte der Klägerin an die Beklagte und verwies darauf,dass wegen des
Personalmangels eine ausreichende hygienische Grundversorgung der Heimbewohner,
eine ausreichende Dokumentation und die medizinische Versorgung nicht sichergestellt
seien' Er fordert die Beklagte in diesem Schreiben auf, ,darnrlegen, wie strafrechtliche
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Folgen für alle Beteiligten vermieden werden könnten, also eine ausreichende

Versorgung der Heimbewohner sichergestellt werden könne." Nur auf diesem Wege sei

eine,,arbeitsgerichtliche Auseinandersetzung, die Einleitung eines staatsanwaltlichen

Ermittlungsverfahrens, welches notwendige Folge der nx Entlastung seiner Mandantin

unumgänglichen Selbstanzeige wäre oder gar eine sicher nicht genehme öffentliche

Diskussion" zvvermeiden. Zugleich wurde der Beklagten für eine Zusage, dem

Personalmangel umgehend Abhilfe zu schafFen, eine Frist bis zum 22. November 2004

gesetzt.

Die Beklagte wies die Vorwrirfe mit Schreiben ihres Personalreferenten vom22.

November 2004 (81.365) zurück."

Der Inhalt dieses Schreibens vom 22.November 2004,in dem die Beklagte alle Vorwürfe

zurückweist, in Auszügen:

,,Den Vorwurf der nicht sichergestellten ausreichenden Pflege ausweislich des

Unterschieds zwischen Soll- und Ist-Besetzung weisen wir entschieden zurück. Die

hygienische Grundversorgung der Heimbewohner ist jederzeit sichergestellt und

gewäihrleistet. ... Die Dokumentation der erbrachten Pflegeleitungen ist aufgrund der

aktuellen Pflege - und Dokumentationsvisiten nachweislich sichergestellt ...

Nachweislich hat zu keiner Zeit Personalmangel bestanden. Aufgrund von Erkrankungen

von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in unterschiedlichem Ausmaß, zu denen Frau

Heinisch nicht unerheblich beigeüagen hat, hat es angespannte Personalsituationen

gegeben, die aber zu keiner Zeitfiir die von uns anverfrauten Bewohner und

Bewohnerinnen die Gefahr gesundheitlicher Schädigungen begründet haben ...

Wir werden nicht explizit darlegen wie strafrechtliche Folgen für alle Beteiligten

vermieden werden können. Hierzu besteht ftir uns keinerlei Veranlassuns..."

3 " 3 . 1 . 2

Umntbegreifen, was das LAG unter substantiellem Hinweis versteht, muss man sich
vergegenwärtigen, was die Klägerin nach dem Tatbestand des LAG und nach dem Tatbestand
des Arbeitsgerichts l.Instat:z alles an innerbetrieblichen Kltirungsversuchen unternommen und
an innerbetrieblichen Hinweisen gegeben hat, was aber trotzdem den Anforderungen des LAG
an einen substantiellen Hinweis nicht gerecht wird. Was dazu im Tatbestand des LAG vermerkt
ist, haben wir schon eben unter 3.3.1.2 unserer Nichtzulassungsbeschwerde zitiertund braucht
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nicht wiederholtntwerden. Da die Ausführungen dort aber sehr schmal sind, wird im folgenden

auszugsweise vorgetragen, was als unstreitig im Tatbestand des Arbeitsgerichts 1. Instanz

beschrieben wird.

Im Tatbestand des Arbeitsgerichts 1. Instanz werden die Überlastungsanzeigen und das

Schreiben vom 09. November auf den Seiten 3 bis 7 so zusatnmengefasst:

,,IJnter dem Datum des 18. Mai 2003 gaben die Klägerin und ihr Kollege Herr Christian

Micoleit eine Überlastungsanzeige ab, nach der am 12.Maidie Klägerin als einzige

exarninierte Kraft mit einem Pflegehelfer fix 44 Bewohner zuständig war, von denen

sechs bettlägerig waren, 13 vom Rollstuhl abhZingig waren, 25 Bewohner eine

regelmäßige Inkontinenzversorgulg benötigten und zur Toilette geführt werden mussten,

7 Bewohner nicht eigenständig essen konnten, davon 3 Bewohner Schluckstörungen

hatten und daher beim Trinken gesondert betreut werden mussten, 5 Bewohner

wundversorgt werden mussten wd22 Bewohner verwirrt und desorientiert waren.

In einer weiteren Überlastungsanzeige ebenfalls vom 18. Mai2003 der Klägerin sowie

ihrer Kollegen, der Birgit Mücher und des Herrn Saba Karka, wurde mitgeteilt, dass vom

17. auf den 18 Mai 2003 3 Pflegekräfte im Nachtdienst eingesetzt gewesen seien und 159

Bewohner bzw. Bewohnerinnen betreut hätten, von denen 22 schwerst pflegebedürftig

seien, darunter ein Bewohner im Wachkom4 6I Bewohner schwerpflegebedärftig, 6l

Bewohner erheblich pflegebedtirftig, 15 Bewohner nicht pflegebedtirftig, 48 Bewohner

bettlägerig mit Lagerungsplan, 97 Bewohner, die regelmäßig zur Toilette geführt werden

mtlssten zur Inkontinenzversorgung sowie 2 Bewohner, deren Essen mit einer PEG-

Sonde gerecht werde, 96 Bewohner, die aufgrund ihres verwimrngs- und

Desorientierungsgrades besonderer Zuwendung bedtirften. Unmittelbar im Anschluss an

diese Nachtschicht erkrankte die Klägerin. Ausweislich einer inztlichenBescheinigung

vom 19. Mai 2003 war diese Arbeitsunfühigkeit auf Überlastung zurückzuflihren ....

Unter dem Datum des 18. Mitut2004 gab die Klägerin eine Überlastungsanzeige ab,

derzufolge am 18. März 2004 im Spätdienst eine Pflegefachkraft und eine Pflegekraft

eingesetzt gewesen seien, wobei derzeit43 Bewohner zu betreuen seien, davon 5

Bewohnerinnen schwerstpfl egebedürftig, 1 I Bewohner schwer pfl egebedürft ig, 22

Bewohner erheblich pflegebedürftig sowie 6 Bewohner nicht pflegebedärftig; hohe

Belastungen ergäben sich daraus, dass 5 Bewohner bettlägerig seien, 17 Bewohner vom

Rollstuhl abhängig seien, 17 Bewohner regelmäißigztx Toilette geführt werden müssten,
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27 Bewohner eine Inkontinenzversorgung erhielten, 8 Bewohner Essen gereicht bekämen

und 30 Bewohner aufgrund ihres Verwimrngs- und Desorientierungsgrades besonderer

Zuwendung bedärften...

Mit Schreiben vom 16. Mai 2004 zeigte die Klägerin wiederum Überlast an und teilte

mit, dass vom 13. Mai2004 bis 16. Mai2004 im Spätdienst eine Pflegekraft und ein

Pflegehelfer eingesetzt gewesen seien, wobei in ihrem Pflegebereich derzeit 44 Bewohner

zu betreuen seien, davon 6 Schwerstpflegebedärftige, 15 Schwerpflegebedtirftige, 18

erheblich Pflegebedärftige und 5 nicht Pflegebedürftige; hohe Belastungen ergäben sich

daraus, dass 9 Bewohner bettlägerig seien, 10 Bewohner vom Rollstuhl abhängig seien, 8

' Bewohner regelmäßig zur Toilette geführt werden müssten, 30 Bewohner eine

Inkontinenzversorgung erhielten, 14 Bewohner Essen gereicht bekämen und 30

Bewohner aufgrund ihres Verwirrungs- und Desorientierungsgrades besonderer
--/ Zuwendung bedürften. Durch nicht behindertengerechte Bewohner - WE, Anschläge und

Schwellen ergäben sich erhöhte körperliche und zeitliche Belastungen.

Am 6. August 2004 zeiglen die Kollegen Mücher und die Klägerin nochmals Überlastrurg

an und teilten mit, dass am 6. August 2004 in der Frühschicht2,75 Pflegekräfte, im

Spätdienst 2 Pflegekräfte und im Nachdienst eine Pflegekraft im Einsatz gewesen seien,

wobei in ihrem Pflegebereich derzeit 45 Bewohner betreut würden, davon 6

Schwerstpfl egebedürftige, 1 5 Schwerpfl egebedürft ige, l 7 erheblich Pfl egebedürftige und

6 Nichtpflegebedtirftige; hohe Belastungen ergäben sich daraus, dass 6 Bewohner

bettlägerig seien, 17 Bewohner vom Rollstuhl abhringig seien, 9 Bewohner regelmäßig

zur Toilette geführt werden müssten, 26 Bewohner eine Inkontinenzversorgung erhielten,
-r 

14 Bewohner Essen gerecht bekäimen, 8 Bewohner eine Wundversorgung benötigten und

30 Bewohner aufgrund ihres Verwiffurlgs- und Desorientierungsgrades besonderer

Zuwendung bedürften....

Mit Schreiben vom 9. November 2004 (81.31 -33 d.A.) wandte sich der vormalige

Prozessbevollmächtigte der Klägerin, Herr Rechtsanwalt Teichmann, in deren Auftrag an

die Beklagte und verwies darauf dass eine ausreichende Pflege nicht mehr möglich sei.

Der Personalmangel ziehe die Gefahr gesundheitlicher Schädigungen nach sich. Er

verwies darauf, dass das Gebot der Wirtschaftlichkeit nicht dazu führen können, dass die

Menschenwürde und die Gesundheit der Heimbewohner vernachlässigt werde. Im Fall

des Eintritts einer durch den Personalmangel ausgelösten gesundheitlichen

Beeinträchtigung von Bewohnem könnten durchaus strafrechtliche Konsequenzen auf die
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Pflegekräfte zukommen, vor der auch die Heimleitung nicht gefeit seien. Er forderte die

Beklagte auf, darnlegen, wie strafrechtliche Folgen für alle Beteiligten vermieden

werden könnten, also eine ausreichende Versorgung der Heimbewohner sichergestellt

werden könne. Nur auf diesem Wege könnten eine arbeitsgerichtliche

Auseinandersetzung, die Einleitung eines staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahrens,

welches notwendige Folge der ntr Entlastung seiner Mandantin unumgänglichen

Selbstanzeige w€ire oder eine sicher nicht genehme öffentliche Diskussion vermieden

werden."

Alle diese innerbetrieblichen Hinweise sind nach Meinung des LAG nicht substantiell genug

gewesen. Es soll nicht reichen, wenn auf die Möglichkeit staatsanwaltlicher Ermittlung

hingewiesen wird, wie in dem Schreiben des frifüeren Prozessbevollmächtigten der Klägerin

vom 09. November 2004 ausdrücklich geschehen. Es soll nicht reichen, wenn nrsätzlichdarauf
'J 

hingewiesen wird, dass wegen des Personalmangels eine ausreichende hygienische

Grundversorgung der Heimbewohner, eine ausreichende Dokumentation und die medizinische

Versorgung nicht sichergestellt sind, wie ebenfalls in dem Schreiben vom 09. November 2004

und in den zahlreichen Überlastungsanzeigen geschehen. Es soll auch nicht reichen, wenn die

Vorwürfe der Klägerin vom 09. November 2004 ineinem Schreiben vom Arbeitgeber

zurückgewiesen worden sind und der Arbeitgeber in diesem Schreiben unmissverständlich

deutlich zum Ausdruck gebracht hat, dass er nicht im entferntesten gewillt ist, Mängel in Pflege

und Dokumentation einzuräumen, selbst nicht Mangel einzuräumen, die das MDK schon damals

wiederholt festgestellt hatte, und daher auch nicht gewillt ist, an deren Behebung zu arbeiten.

^ a ^
J . J . Z

''r 
Das LAG war sich der Anwesenheit dieses Rechtssatzes bewusst und es wendete nicht einen

Rechtssatz auf den konkreten Eiru:elfall unrichtig an.

Das LAG zitiertunter 2.1.1 ausführlich BAG v. 03.07.2003 2 AZf.235,o5. Wenn es danach, wie

eben beschrieben, trotzdem dezidiert nrsätzliche qualitative Anfordenrngen an eine

innerbetriebliche Mitteilung stellt und die Zumutbarkeit in der Weise, wie eben beschrieben

ausweitet, so kann darin nicht mehr nur eine unrichtige Anwendung eines Rechtssatzes gesehen

werden.

Es handelt sich auch deswegen nicht nur um die unrichtige Anwendung eines Rechtssatzes, weil

eine Linie des LAG erkennbar ist, die in Grundzügen schon unter I.1. der vorliegenden

Nichtzulassungsbeschwerde beschrieben wurde: Ausnahmen verdrängen die Regel, die in dem
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Rechtssatz des BVerfG beschrieben wird. Das Grundrecht der Erstathrng einer Strafanzeige
gegen den eigenen Arbeitgeber wird soweit beschnitten, dass es faktisch nicht mehr existiert.

3.4

Die Entscheidung des LAG beruht auf dem divergierenden Rechtssatz des LAG.

Die Entscheidung des LAG beruht auf dem divergierenden Rechtssatz des LAG, da dieser unter
3'1 genannte divergierende Rechtss atz desLAG zusammengesehen werden muss mit allen
anderen unter I. behandelten divergierenden Rechtssatz des LAG. Auf allen unter I. behandelten

-divergierenden Rechtssätzen des LAG zusarnmen beruht die Entscheidung des LAG.

2'l '2'2'l der Entscheidungsgninde des LAG beruht auf dem oben unter 3. I genannten Rechtssaz
--'/ des LAG, dass die Erstattung einer Strafanzeige ohne vorherigen innerbetrieblichen

substantiellen Hinweis ein wichtiger Grund ftir eine fristlose Ktindigung ist. wie schon (unter
2'3'l det vorliegenden Nichtzulassungsbeschwerde) ausgeführt, steht unter 2.1.2.2.1 der
Entscheidungsgninde des LAG der vorwurf des LAG an die Krägerin ganz *nrnittelbar im
Mittelpunkt, in der innerbetrieblichen Mitteilung keinen substantiellen Hinweis auf die später
angezeigte Strafanzeige gegeben und deswegen unverhältnismäßig reagiert nthaben.

wären die zum LAG in widerspruch stehenden oben zitiertenRechtssätze des BVerfG und BAG
zur Anwendung gekommen, so hätte der vorwurf der Leichffertigkeit und unverhziltnismäßigen
Reaktion nicht mehr aufrecht erhalten werden können. Denn dann wäire es nicht darauf
angekommen, ob die Klägerin vorher eine innerbetriebliche Mitteilung macht. Jedenfalls wäre es

'-r nicht darauf angekommen, dass die Klägerin vorher einen substantiellen Hinweis auf den später
angezeiglen Straftatbestand in einer innerbetrieblichen Mitteilung gibt.

4.

Die Nichtzulassungsbeschwerde stitztsich auf folgende Divergenz:

4.1

Das LAG stellt - ohne diesen ausdrücklich zu formulieren - folgenden abstrakten Rechtss atz auf:
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Eine Strafanzeige gegen den Arbeitgeber ist dann leichffertig und eine
unverhälfnismäßige Reaktion der Arbeitnehmerin, wenn die Arbeitnehmerin gegen
den Arbeitgeber Strafanzeige erstattet, obwohl der Arbeitgeber einer
außerbetriebliche Kontrolle unterliegt, diese Kontrolleinrichtungen mit der
Prüfung der Vorwürfe befasst ist und schon einmal zu einem früheren Zeitpunkt
Konsequenzen angedroht hat. Dies gilt selbst dann, wenn der Arbeitgeber zuvor
eine innerbetriebliche Mitteilung erhalten und diese zurückgewiesen hat. Eine
strafanzeige vor Abschluss der prüfungen der außerbetrieblichen
Kontrolleinrichtungen ist ein wichtiger Grund für eine fristlose Kündigung.

Dieser Rechtssatz des LAG steht im widerspruch zu dem Rechtssatz vom BVerfG v.02.07.2001
I BvR 2049 /00,nter II' 1' b) cc) bbb) und den schon oben zitierten Rechtsätzen des BAG v.
03'07'2003 2 AZP.235/05 unter II 1. a) und unter II 1. b) cc) (l) der Bnlsghsidrrngsgründe.

4.2

Das LAG setzt sich gegen diese Rechtssätze des BVerfG und BAG aus folgenden Gründen in
Widerspruch:

zttnächstmuss darauf hingewiesen werden, dass die Fallkonstellation, die das LAG in dem eben
genannten Rechtssatz beschreib! vom BAG nicht ars Fallgruppe erfasst wird:

o BAG vom 03'07 '2003 -2 AzR235/}2erfasst in den Fallgruppen, die BAG unter IL 3. b)
dd) (2) bildet, diese im Rechtssatz des LAG beschriebene Fallkonstellation nicht. Denn
das BAG erfasst nur Fälle, in denen es darauf ankommt, ob eine innerbetriebliche
Meldung Vorrang vor einer Shafanzeige hat.

o Die vom BAG unter II. 3. b) dd) (1) beschriebene Konstellation befasst sich ebenfalls
nichtmit dem Problem der ztveitenRechtsfrage, sondem damit, welche Gründe den
Arbeitnehmer dazubewogen haben, die Anzeige zu erstatten. Nach Ansicht des BAG
können sowohl die Berechtigung der Anzeigeals auch ein fehlender innerbetrieblicher
Hinweis oder die Motivation des Anzeigenden Indizien für eine unverhältnismäißige
Reaktion des anzeigenden Arbeitnehmers sein. Diese Indizien spielen aber alle keine
Rolle bei der mveitenRechtsfrage. vielmehr geht es in dieser zweiten Rechtsfrage
darum' dass außerbetriebliche Kontrolleinrichtungen mit der prüfung der vorwürfe
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befasst sind und der Arbeitnehmer, ohne den Ausgang der überprüfung abzuwarten,
Strafanzeige stellt.

Allerdings setzt sich das LAG zu dem Rechtssatz des BVerfG als auch des BAG in Widerspruch,
weil der Arbeitnehmer mit der Erstathrng einer Strafanzeige eine von Verfassrmgs wegen
geforderte und von der Rechtsordnung erlaubte und gebilligte Möglichkeit der Rechtsverfolgung
wahrnimmt und durch die wahmehmung dieses Rechts keine Nachteile erleiden darf. Dieses
Recht darf nicht durch zahllose Ausnahmeregelungen, wie sie das LAG konstruiert, 'nterlaufen
werden, auch nicht durch die vom LAG aufgestellte Regelung, wonach der Arbeitnehmer dann
nicht eine Strafanzeige stellen darf, wenn der Arbeitgeber einer außerbetrieblichen

- Kontrolleinrichtung unterliegt und diese ihre Pnifung noch nicht abgeschlossen hat.

Überdies ist nicht zu rechtfertigen, dass diejenige, die Anzeige erstattete, obwohl eine
außerbetriebliche Kontrolleinrichtung die Prüfung noch nicht abgeschlossen hat, selbst dann ihre
arbeitsverfaglichen Pflichten verletzen soll, wenn sie dem Arbeitgeber zuvor eine
innerbetriebliche Mitteilung gemacht hat und der Arbeitgeber diese Mitteilung zurückgewiesen
hat' Wenn eine Prüfung durch eine außerbetriebliche Kontrolleinrichtung noch nicht
abgeschlossen ist, dann hätte der Arbeitgeber seinerseits eine abschließende Stellungnahme an
die Arbeitnehmerin von den Prüfergebnissen der Kontrolleinrichtung abhringig machen und dies
der Arbeitrehmerin erwidern können anstatt die betriebsinternen Vorwtirfe einfach zurück
zuweisen' Außerdem sagt der Rechtssatz des LAG nichts darüber aus, ob eine Anzeige selbst
dann eine arbeitsvertragliche Pflichtverletzung sein soll, wenn die außergerichtliche
Kontrolleinrichtung im Ergebnis seiner Prüfung die Vorwtirfe der Anzeigenden bestätigt.

'-r 
4.3

Der Rechtssatz des LAG ergibt sich zwingend aus dem gedanklich en zusammenhang der LAG -
Entscheidung' Das LAG war sich der Anwesenheit dieses Rechtssatzes bewusst und es wendete
nicht einen Rechtssatz auf den konkreten Einzelfall unrichtig an.

4 .3 .1

Der Rechtssatz des LAG ergibt sich aber nvingend aus folgendem gedanklichen Zusammenhang
der LAG - Entscheidung:

unter 2.1.2.2.2 heißt es in den Entscheidungsgrtinden des LAG:

25



,,Die Strafanzeige erweist sich auch in einem weiteren Punkt als unverhältnismäßig.
Soweit die Klägerin in ihrer Strafanzeige unter unterschiedlichen Aspekten und
venneintlichen Straftatbeständen den von ihr behaupteten, zwischen den parteien

streitigen Personalmangel und daraus folgend (streitige) Pflegemängel angreift, bedurfte
es einer Strafanzeige - auch für die Klagerin erkennbar - nicht. Denn die Beklagte
unterlag mit ihrem Pflegeheim der Kontrolle des medizinischen Dienstes der
Krankenkasse, der kurz vor der Strafanzeige nochmals eine Kontrolluntersuchung der
Qualität der Pflegeleistung der Beklagten vorgenommen hat. Insofem hätte die Klägerin,
wenn es ihr um die Qualität der Pflege gegangen wäre, zunächst das Ergebnis dieser
Untersuchung abwarten können. Dass der Kontrollmechanismus grundsätzlich

- funktionierte, die Klägerin also fürchten musste, der Medizinische Dienst der
Krankenkasse werde die Augen vor bestehenden Mtingeln verschließen, konnte die
Klägerin aus dem ihr bekannten Schreiben des Medizinischen Dienstes vom 06.

'-'/' November 2003 enürehmen, in dem wegen damals aufgetretener Mängel die Ktindigung
des Pflegevertrages angedroht worden war. Den Ausgang der überprüfung des
Medizinischen Dienstes wollte die Klägerin aber nicht abwarten...

Daraus ergibt sich der unter 4.1 dieser Nichtzulassungsbeschwerde genannte erste Satz des
Rechtssatzes des LAG:

Eine Strafanzeige gegen den Arbeitgeber ist dann teichffertig und eine
unverhälfnisnäßige Reaktion der Arbeitnehmerin, wenn die Arbeitnehmerin gegen
den Arbeitgeber Strafanzeige erstaltet, obwohl der Arbeitgeber einer
außerbetriebliche Kontrolle unterliegt, diese Kontrolleinrichtungen mit der

-r 
Prüfung der Vorwürfe befasst ist und schon einmal zu einem früheren Zeitpunkt
Konsequenzen angedroht hat.

Kurzntvor unter 2.1 .2.2.1 äußertdas LAG in seinen Entscheidungsgründen:

',Die Klägerin musste auch nicht davon ausgehen, eine innerbetriebliche Klzirung bliebe
erfolglos, weil sie bereits Überlastungsanzslgsn gestellt hatte,die von der Beklagten als
subjektive Einschätzung der Klägerin bewertet wurden...

Im Tatbestand der Entscheidung des LAG präziser:

,,Mit Schreiben vom 09. November 2004 (B1.31.-33 d.A.) wandte sich der frähere
Prozessbevollmächtigte der Klägerin an die Beklagte ... Die Beklagte wies die Vorwärfe
mit schreiben ihres Personalreferenten vom22.November 2004 (81.365) zunick.,.
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Daraus ergibt sich der ztnreiter Satz des Rechtssatzes des LAG

Dies gilt selbst dann, wenn der Arbeitgeber zuvor eine innerbetriebliche Mitteilung
erhalten und diese zurückgewiesen hat. Eine Strafanzeigevor Abschluss der
Prüfungen der außerbetrieblichen Kontrolleinrichtungen ist ein wichtiger Grund
für eine fristlose Kündigung.

4.3.2

Das LAG war sich der Anwesenheit dieses Rechtssatzes bewusst und es wendete nicht einen
Rechtssatz auf den konkreten Einzelfall unrichtis an.

Da das BAG eine Fallgruppe nicht beschrieben hat, die zu der vom LAG beschriebenen
Fallkonstellation passt, konnte insoweit das LAG auch keinen Rechtssatz unrichtig anwenden.
Der unter 4.1 det vorliegenden Nichtzulassungsbeschwerde genannte Rechtssatz des LAG steht
in einer Reihe mit den vorangegangenen Rechtssätzen des LAG, die alle auf eine Beschräinkung
des Grundrechtes auf Erstattung einer Strafanzeige hinaus laufen. Daher kann es sich auch im
vorliegenden Fall nur um einen bewussten Rechtssatz handeln.

4.4

Die Entscheidung des LAG beruht auf dem divergierenden Rechtssatz des LAG.

Die Entscheidung des LAG beruht auf dem divergierenden Rechtssatz des LAG, da dieser unter

-r' 4.1 genannte divergierende Rechtssatz des LAG zusammengesehen werden muss mit allen
anderen unter I. behandelten divergierenden Rechtssatz des LAG. Auf allen unter I. behandelten
divergierenden Rechtssätzen des LAG zusanmen beruht die Entscheidung des LAG.

2.1.2.2.2 der Entscheidungsgrtinde des LAG beruht auf dem oben unter 4.1 dervorliegenden
Nichtzulassungsbeschwerde genannten Rechtssatz desLAG, dass die Erstattung einer
Strafanzeige obne vorherigen innerbetrieblichen substantiellen Hinweis ein wichtiger Grund ftir
eine füstlose Ktindigung ist. Wie schon (unter 4.3.1 der vorliegenden Nichtzulassungs-
beschwerde) ausgeführt, steht unter 2.1.2.2.2 der Entscheidungsgninde des LAG der Vorwurf
des LAG an die Klägerin ganz unmittelbar im Mittelpunkt, Strafanzeige erstattet zu haben ohne
zlrvor die Prüfungsergebnisse des Medizinischen Dienstes, einer außerbetrieblichen
Kotrolleinrichtung, abgewartet nt haben.
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Wären die zum LAG in Widerspruch stehenden oben zitierten Rechtssätze des BVerfG und BAG

zur Anwendung gekommen, so hätte der Vorwurf der Leichtfertigkeit und unverhältnismäßigen

Reaktion nicht mehr aufrecht erhalten werden können. Denn dann wäre es nicht darauf

angekommen, ob die Klägerin vorher eine innerbetriebliche Mitteilung macht. Jedenfalls wäire es

nicht darauf angekommen, dass die Klägerin vorher einen substantiellen Hinweis auf den später

angezeigten Straftatbestand in einer iqnerbetrieblichen Mitteilung gibt.

5.

Wir stützen die Nichtzulassungsbeschwerde auf folgende Divergenz.

5.1

Das LAG stellt - ohne diesen ausdrücklichnt formulieren - folgende abstrakten Rechtssätze auf:

Hat der Arbeitgeber in der Anhörung des Betriebsrates als Kündigungsgrund

,rStrafanzeige gegen den Arbeitgeberr6 genannt, so ist er selbst dann nicht

verpflichtet' hinsichtlich weiterer Tatsachen den Betriebsrat erneut anzuhören,

wenn diese weiteren Tatsachen kündigungsrelevant sind oder der Kündigung

erheblich mehr Gewicht verleihen und der Arbeitgeber diese weiteren Tatsachen

in dem gerichtlichen Verfahren verwerten will.

Dieser Rechtssatz des LAG steht im Widerspruch zu dem Rechtssatz von BAG v. 18.12.1980 2

AZRl006/78EzANr.44 zu g 102 unterB II.

,,...ist dahingehend zu entscheiden, dass uneingeschränkt nur Tatsachen nachgeschoben

werden dtirfen, die, ohne den Kündigungssachverhalt wesentlichntverändern, nur der

Erläuterung und Konkretisierung der dem Betriebsrat mitgeteilten Kündigungsgründe

dienen. Im übrigen sind nachgeschobene Tatsachen, die dem Betriebsrat nicht mitgeteilt

worden sind, grundsätzlich dann nicht zu verwerten, wenn sie ... dem mitgeteilten

Kändigungssachverhalt überhaupt erst das Gewicht eines Ktindigungsgrundes geben ..

Diese Einschränkung gilt zumindest dann, wenn der Betriebsrat der beabsichtigten

Kündigung nicht bereits aus den mitgeteilten Grtinden ausdrücklich zugestimmt hat, oder

wenn der Arbeitgeber wegen der nachgeschobenen Grtinde auch nicht zuvor erneut

angehört oder ihm zumindest die Gninde nachträglich mitgeteilthat.o' BAG v. 18.12.1980

2 AZPtl006l78 EzANr.44 ntg 102 unter B II. 3. a).
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,,Dies bedeutet, dass die Erläuterungen zu den dem Betriebsrat mitgeteilten

Kändigungsgränden weder zusätzliche Kändigungsgründe noch Vorwürfe oder

Tatsachen enthalten därfen, die den bisherigen Vortrag erst zu einem kündigungsrechtlich

relevanten Grund machen oder dem Kändigungsgrund erheblich mehr Gewicht

verlefüen." BAG v. 18.12.1980 2 AZP. 1006/78 EzA Nr.44 zu $ 102 unter B IL 4. b).

5.2

Das LAG setzt sich gegen diesen Rechtssatz des BAG aus folgenden Gründen in Widerspruch:

Wenn der Arbeitgeber in einer Anhörung des Betriebsrates als Ktindigungsgrund ,,Strafanzeige

gegen den Arbeitgeber'o genannt hat, so ist der Arbeitgeber nach dem Rechtssatz des LAG selbst
'-J dann nicht verpflichtet, hinsichtlich weiterer Tatsachen den Betriebsrat erneut anzuhören, wenn

diese weiteren Tatsachen ktindigungsrelevant sind oder der Ktindigung erheblich mehr Gewicht

verleihen und der Arbeitgeber diese weiteren Tatsachen in dem gerichtlichen Verfahren

verwerten will.

Dieser Rechtssatz des LAG steht in direktem Widerspruch zu dem oben zitierten Rechtssatz des

BAG: Danach ist der Betriebsrat zu diesen weiteren Tatsachen erneut anzuhören, weil sie

kündigungsrelevant sind oder der Ktindigung erheblich mehr Gewicht verleihen. Nur nach

erneuter Anhörung des Betriebsrates dürfen die weiteren Tatsachen im gerichtlichen Verfahren

verwertet werden.

-J 5.3

Der Rechtssatz des LAG ergibt sich zrvingend aus dem gedanklichen Zusammenhang der LAG -

Entscheidung. Das LAG war sich der Anwesenheit dieses Rechtssatzes bewusst und es wendete

nicht einen Rechtssatz auf den konkreten Eirzelfallunrichtie an.

5 .3 .1

Der Rechtssatz des LAG ergibt sich aber zwingend aus folgendem gedanklichen Zusammenhang

der LAG - Entscheidung:

Das LAG begrändet seine Entscheidung unter 2.L2.1 so:
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,,Die Klägerin stütz ihre Anzeige wegen Abrechnungsbetrugs teichtfertig auf Tatsachen,
die im Prozess keine Grundlage in einem entsprechenden Sachvorhag gefunden haben,.

Damit macht das LAG deutlich, dass allein die Strafanzeige gegen den Arbeitgeber keine
Kündigung rechffertigt, sondern dass es entscheidend darauf ankommt, dass die Strafanzeige
leichtfertig auf Behauptungen gesfr,ttztworden sein soll, die im prozess keine Grundlage in
einem entsprechenden Sachvorkag gefrrnden hätten. Diese Leichtfertigkeit der Klägerin ist also
kändigungsrelevant, jedenfalls aber verleiht sie nach Meinung des LAG dem Kündigungsgrund
,Erstattung der Strafanzeige' erheblich mehr Gewicht.

Da nach Meinung des LAG die Klägerin spätestens im Prozess den Sachvortrag, auf den sie die
Erstattung der Strafanzeige sttitzt, darlegen muss, ury den Vorwurf der Leichtfertigkeit nicht auf
sich zu ziehen, dieser Prozess aber erst nach der Anhörung des Betriebsrates stattfindet, kann der
Betriebsrat jedenfalls dann nicht zu diesem vorwurf der Leichtfertigkeit angehört werden, wenn
der Inhalt der Strafanzeige nicht bekannt ist oder nur pauschale Vorwtirfe enthält und die
Klägerin erst im Prozess den vom LAG geforderten Sachvortrag darlegt.

obwohl diese Leichffertigkeit kündigungsrelevant ist, jedenfalls aber dem Ktindigungsgrund
erheblich mehr Gewicht verleiht, soll der Betriebsrat dazu nicht mehr erneut angehört werden
mtissen, sondern in der durchgeführten Anhörung allein die Mitteilung ausgereicht haben, dass
in einem Flugblatt die Erstattung die Strafanzeige durch die Klägerin benannt vnrd.rJnter 2.2.r
in der Begründung zur Entscheid'ng des LAG heißt es:

,,Die Beklagte hat dem Betriebsrat mit Schreiben vom 04. Februar 2005 im Rahmen ihrer
subjektiven Determination die ihr bekannten Kündigungsgründe mitgeteilt. DaztzirhTte
auch die von der Klägerin gestellte Strafanzeige, auf die in dem Anhörungsschreiben
Bezug genommen whd.... Den exakten Inhalt der Strafanzeige konnte die Beklagte dem
Befiebsrat nicht miueilen, da er ihr selbst zu dem damaligen Zeitptxktnicht bekannt
war"' Soweit bei der Beurteilung der wirksamkeit der Kändigung der Inhalt der von der
Klägerin eingereichten strafanzeigeherangezogen wurde, handelt es sich mithin um eine
Konkretisierung des Kündigungsgrundes,,strafanzeige gegen den Arbeitgeber.., ftir die
es einer erneuten Anhörung des Betriebsrates nicht bedurfte.,.

Daraus ergibt sich der unter 5.1 dieser Nichtzulassungsbeschwerde genannte Rechtssatz des
LAG.
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5.3.2

Das LAG war sich der Anwesenheit dieses Rechtssatzes bewusst und wendete nicht einen

Rechtssatz auf den konkreten Einzelfall unrichtig an

Während das LAG unter 2.1 als Maßstab für die materielle Wirksamkeit der Kündigung (urd

zwar unter 2.1.1 der Entscheidungsgründe die BAG - Entscheidung v. 03.07.2003 -2 AZF.

235102) die abstrakten Rechtssätze der einschlägigen BAG -Entscheidung zitierte, diese

allerdings dann nicht auf den konkreten Einzelfall anwendet, sondern unausgesprochen, wie

unter I. dargelegt, eigene zum BAG in Widerspruch stehende Rechtssätze bildet, verzichtet das

LAG unter 2.2 der Entscheidungsgrände, wo die formelle Wirksamkeit der Kändigung

begründet wird, insbesondere unter 2.2.1, wo über die ordnungsgemäße Anhörung des

Betriebsrates entschieden wird, vollständig auf einen abstrakten Obersatz aus der BAG

Rechtsprechung.

Obwohl das LAG einen abstrakten Rechtssatz nicht ausdrücklich formuliert, konnte es nicht

zugleich überhaupt auf einen abstrakten Rechtssatz verzichten. Das LAG musste wenn nicht

ausdrücklich, so doch unausgesprochen folgendes Problem lösen:

o dass der Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Anhörung des Betriebsrates diesem nur mitteilen

konnte, dass in einem Flugblatt die Erstattung einer Strafanzeige durch die Klägerin

geäußert wurde, der Arbeitgeber dem Betriebsrat aber nichts über die Leichtfertigkeit der

Klägerin mitteilen konnte,

o dass aber andererseits die Leichtfertigkeit der Klägerin kündigungsrelwant ist, jedenfalls

der Ktindigung erheblich mehr Gewicht verleiht.

Die Lösung des LAG besteht darin, die Leichtfertigkeit in der materiellen Prüfung als

hindigungsrelevant zu behandeln und in der formellen Prüfung (also bei der Frage, ob der

Betriebsrat dazu angehört werden muss) als ,,Konkretisierung" darzustellen und damit eine

Verwertung im Prozess zu zulassen ohne dass der Betriebsrat erneut angehört wurde.

Auf diese Weise bildete das LAG jedenfalls umusgesprochen und nur scheinbar fallbezogen

einen Rechtssatz, nach dem es die Frage entscheiden konnte, ob die weiteren Tatsachen, die das

LAG unter 2.1.2.1tmd2.1.2.2 anführt und die entscheidend flir den Ausgang des Verfahrens

sind, ohne erneute Anhörung des Betriebsrates verwerten werden durften oder nicht.
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Indem das LAG eine emeute Anhörung nicht für notwendig erachtet, subsumierte es auch nicht

einfach nur unrichtig unter die BAG - Rechtsprechung na $ 102 Abs.l BetrVG. Das LAG war

sich zwar der Rechtsprechung des BAG bewusst, indem es den Begriff ,,Konkretisierung"

verwendete. Eine falsche Anwendung dieses Begriffs kommt dabei nicht in Betracht; denn das

hätte bedeutet, dass das LAG nicht gesehen hätte, dass erst der Umstand der Leichtfertigkeit den

Vorwurf einer Strafanzeige gegen den Arbeitgeber nteinem kändigungsrechtlich relevanten

Grund macht. Das LAG hat dies gesehen, wie wir oben dargelegt haben, und trotzdem eine

emeute Anhörung des BR nicht für notwendig erachtet. Damit hat das LAG in bewusster

Abgrenzung zur Rechtsprechung des BAG einen eigenen abstrakten Rechtssatz aufgestellt.

5.4

2.1.2.1der Entscheidungsgründe beruht auf dem unter 5.1 der vorliegenden

Nichtzulassungsbeschwerde genannten Rechtssatz des LAG.

Unter 2.1.2.1.2 heißt es zwar zunächst:

,,Die Klägerin hat die Ar:r;eige insoweit auch leichtfertig auf Tatsachen gestützt, die im

Prozess nicht dargelegt werden konnten. Denn sie hat schon nicht einmal in der Anzeige

einen Sachverhalt dargelegt, der die Staatsanwaltschaft zu Ermittlungen veranlassen

könnte. Auch dort wird, - wie gezeigt - nur ein pauschaler Vorwurf erhoben."

Danach hätte die Klägerin leichtfertig gehandelt, weil sie schon in der Strafanzeige nur

pauschale Vorwürfe erhoben hat. Doch gibt das LAG in den letzten beiden Sätze vrfier2.l.2.l.2

deutlich zu erkennen, dass es auch in diesem Fall entscheidend darauf ankommt, ob die Klägerin

im folgenden Prozess substantiiert vortragen kann, worauf die Vorwtirfe beruhen.

,,Dabei mag es sein, dass sich die Klägerin der möglichen ktindigungsrechtlichen

Konsequenzen einer solchen Anzeige nicht bewusst war, an der im Prozess fehlenden

Substanz der Vorwärfe, die die Leichtfertigkeit begränden, ändert dies nichts..."

Obwohl das LAG zu erkennen gibt, dass die Tatsache ktindigungsrelevant ist, dass die Klägerin

in dem Prozess die Strafanzeige nicht substantiiert begrrinden konnte, ist nach LAG eine erneute

Anhörung des BR nicht notwendig. Die maßgebenden Sätze des LAG dazu unter 2.2.1 der

Entscheidungsgrtinde des LAG lauten:

,,Die Beklagte hat dem Betriebsrat mit Schreiben vom 04. Februar 2005 imRahmen ihrer

subjektiven Determination die ihr bekannten Ktindigungsgrände mitgeteilt. Danzählte
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auch die von der Klägerin gestellte Strafanzeige, auf die in dem Anhörungsschreiben

Bezug genolnmen wfud.... Den exakten Inhalt der Strafanzeige konnte die Beklagte dem

Betriebsrat nicht mitteilen, da er ihr selbst zu dem damaligen Zeipunkt nicht bekannt

war." Soweit bei der Beurteilung der Wüksamkeit der Kündigung der Inhalt der von der

Klägerin eingereichten Strafanzeigeherangezogen wwde, handelt es sich mithin um eine

Konkretisierung des Ktindigungsgrundes ,,strafanzeige gegen den Arbeitgeber", ftir die

es einer erneuten Anhörung des Betriebsrates nicht bedurfte."

Wäre der zum LAG in Widerspruch stehende oben zitierte Rechtssatz des BAG zur Anwenduns

gekommerl so hätte der Vorwurf der Leichtfertigkeit nicht mehr aufrecht erhalten werden

können. Denn dann wäre es um kündigungsrelevante Tatsachen gegangen, zumindest um

Tatsacheq die für den Kündigungsgrund von erhebliche Bedeutung gewesen wären, die

deswegen nach dem Rechtssatz des BAG nicht häuen verwertet werden därfen. weil der
\'/ Betriebsrat dazu nicht erneut gehört wurde.

II.

Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung:

Das Nachschieben eines Kündigungsgrundes in der Berufung obwohl dieser Grund in der

ersten Instanz ausgeschlossen wurde

Wir sttitzten unsere Nichtzulassungsbeschwerde auf folgende Rechtsfrage von grundlegender

Bedeutung:

Kann der Arbeitgeber die Erstattung einer Strafanzeige gegen den Arbeitgeber als

Kündigungsgrund in der Berufung nachschieben, wenn er in der ersten fnstanz

seine Kündigung auf die Verteilung eines Flugblattes gegen den Arbeitgeber

gestützt und ausdrücklich erklärt hat, dass er die Kündigung nicht auf die

Strafanzeige stützt?

Diese Rechtsfrage ist klärungsbedürftig; sie ist auch klärungsfühig, weil entscheidungserheblich.

1 Klärungsbedürftigkeit

Diese Rechtsfrage ist klärungsbedärftig.

a a
J J



1 . 1

Das BAG hatz.unrar entschieden, dass vor der Ktindigung entstandene Kändigungsgninde

uneingeschränkt nachgeschoben werden können:

,,Das Nachschieben von vor der Kändigung entstandenen Kündigungsgründen, die der
Arbeitgeber zunächst nicht zur Begründung der Kündigung angegeben hat, ist allerdings

materiell-rechtlich zultissig, und zwar unabhängig davon, ob sie dem Ktindigenden vor
oder nach Ausspruch der Krindigung bekannt geworden sind." (BAG vom 11. April l9g5
-2 AZR239/84 EzANr.62 zu g 102 BetrVG)

Fraglich ist jedoch, ob dies auch ftir Kündigungsgrände gelten kann, die zwar vor der Kändigung
entstanden sind, auf die sich der Arbeitgeber jedoch in der ersten Instaruausdrücklich nicht

stützt, obwohl er sie schon vor Ausspruch der Ktindigung kannte.

Schiebt der Arbeitgeber solche Krindigungsgrtinde in der Berufung nach, ohne jede

Rechtfertigung dafür, dass er nicht auch mit diesen Gründen schon in der ersten Instanz seine
Ktindigung begrtindete, so ist ein solches widersprüchliches Verhalten des Arbeitgebers als
rechtsmissbräuchlich zu werten und ein Nachschieben unzulässig. Eine Rechtfertigung für ein
Nachschieben von Ktindigungsgrtinden erst in der Berufung kann sein, dass der Arbeitgeber erst
in der Berufrrng weitere Tatsachen erfiihrt, die ein Verhalten erst zu einem weiteren

ktindigungsrechtlich relevanten Grund machen.

Wtirde diese Einschränkung nicht gemacht, so würde dem Gekündigten ohne jede Begrändung

durch die gegnerische Partei die Möglichkeit abgeschnitten, die Gerichtsentscheidung in einer
weiteren Instanz überprüfen zu lassen. Ist die Berufung vom Gesetzgeber vorgesehen, dann wäre
es ein Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip, wenn dieses Rechtsmiuel auf diese Weise durch
den Arbeitgeber dem Arbeitnehmer aus der Hand geschlagen werden könnte.

Wie unter Ziffet III. dargestellt werden wird, begünstigte überdies im vorliegenden Fall das
Nachschieben von Gründen die Möglichkeit, die entscheidungserheblichen Kündigungsgrände

erst im letztenMoment vornttragenund dem Arbeitnehmer eine sorgfiiltige Erwiderung zu
erschweren.

1 .2

Das BAG hat in seiner Entscheidurg vom 18. Januar 1980 - 7 AZR260/ Tg tnter 2b) EzA zu g

626 n-F' Nr.71 ofFengelassen, ob ein Auswechseln der Kündigungsgründe im prozess in dem
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Sinne' dass die Ktindigung einen völlig anderen charakter erhäilt, möglich ist oder ob in einem
solchen Fall derartige Kündigungsgründe nur eine neue Krindigung rechtfertigen. Denn damals
war ein solcher sachverhalt nicht gegeben. vorliegend ist aber ein solcher sachverhalt gegeben,
so dass das BAG entscheiden muss.

Es handelt sich vorliegend nicht, wie in dem Sachverhalt, der in BAG vom lg. Januar 19g0
entscheiden wurde, um arbeitsvertragliche Pflichten gleicher oder äihnlicher Art. Bei dem
Flugblatt ging es um die Frage, ob der Inhalt vom Recht auf Meinungsfreiheit gedech ist, bei derstafanzeige ging es darum, ob deren Erstattung durch Art 2 Abs.1 GG i.v.m. dem
Rechtsstaatsprinzip (M.. 20 GG) geschützt ist.

Es handelt sich bei der Erstattung der Shafanzeige gegen den Arbeitgeber, auf den sich das LAGin seiner Entscheidung stütze, und dem Flugblatt gegen den Arbeitgeber, auf den sich das
Arbeitsgericht in seiner Entscheidung sttitzte(vgl. seite 5 und 6 LAG - urteil), auch nicht um
einen einheitlichen Lebenssachverhalt. Das Flugbl att, datiertvom 31. Januar 2005,faxte die
Klägerin in das wohnheim, in dem sie zuletztbeschäftigt war (vgl. Seite 4 LAG - urteil), die
strafanzeige wurde mit schreiben vom 7. Dezembe,r erstattet (vgl. seite 3 LAG - urteil).

2 Klärungsfühigkeir

Die unter 1' genannte Rechtsfrage ist klärungsfiihig, weil sie entscheidungserheblich ist. Denn
das LAG stütze seine Entscheidungsgründe auf die vom Arbeitgeber erst in der Berufung
nachgeschobene Stafanzeige, obwohl der Arbeitgeber in der ersten Instanz ausdrticklich nicht
die stafanzeige der Krägerin als Kündigungsgrund herangezogen hatte.

Das Arbeitsgericht hatte daher seine Entscheidung ausschließlich darauf g estütztdass die
Klägerin mit einem Flugblatt vom 31. Januar 2005 ihrearbeitsvertraglichen pflichten nicht
verletzt habe' Die Außerungen in dem Flugblatt seien noch durch das Grundrecht auf
Meinungsfreiheit gedeckt.

2 . 1

Das Arbeitsgericht setzte sich mit der Erstattung der shafanzeige durch die Klägerin nicht
auseinander' sondern nur mit der verteilung eines Flugblattes durch die Ktägerin. Es begründete
seine Entscheidung damit, dass die Klägerin mit dem Flugblatt vom 31. Januar 2005 ihre
arbeitsvertraglichen Pflichten nicht verletzt habe. Die Außerungen in dem Flugblau seien noch
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durch das Grundrecht der Meinungsfreiheit gedeckt. Die Entscheidungsgrände des

Arbeitsgericht im Hinblick auf die strafanzeige gibt das LAG so wieder:

,,Auf die Strafanzeige habe die Beklagle ihre Kündigung nicht gestützt".

Der dazu maßgebende Wortlaut aus der Entscheidung des Arbeitsgerichts Berlin vom

03.08.2005 Az.:39 Ca4775/05 auf Seite 23 seiner Gninde:

,,Dabei kann dahinstehen, ob die Klägerin ... Strafanzeige gegen die Geschäftsftihrung der

Beklagten wegen Betrugs und Nötigung erstattete, ob entsprechende Verhaltensweisen an

sich gehalten sind, eine verhaltensbedingte Kändigung zu rechtfertig€tr ..., denn die

aufgeftihrten Vorwürfe waren nach Beklagtenvortrag ausdrücklich,,nicht Bestandteil der

Kändigung* (vgl. Seite 10 des Schriftsatzes vom 23. }y'rtul2005,81.23 d-A.), sind mithin

von der Beklagten nicht zur Begrtindung dieser Kündigung herangezogen worden."

Das LAG ging davon aus, dass dem Arbeitgeber schon vor Ausspruch der Kündigung bekannt

war, dass die Klägerin gegen den Arbeitgeber Strafanzeige erstattet hatte, und die Erstattung der

Strafanzeige sogar im Rahmen der Anhörung des Betriebsrates Teil des Ktindigungsvorwurfs der

Beklagten gewesen sei:

,,Die Beklaglehat dem Betriebsrat mit Schreiben vom 04. Februar 2005 im Rahmen ihrer

subjefttiven Detennination die ihr bekannten Ktindigungsgrtinde mitgeteilt. Daztt.ziJrrlte

auch die von der Klägerin gestellte Strafanzeige, auf die in dem Anhörungsschreiben

Bentggenornmen wird. Dass diese schon zum damaligen Zeitpunkt Teil des

Kändigungsvorwurfs war, folgt - für den Betriebsrat erkennbar - aus dem

Anhörungsschreiben an die Klägerin vom 01. Februar 2005 (Bl. 373 d.A.)

2.2

Ohne jede Begründung ftihrte die Beschwerdegegnerin erstmalig mit ihrer Berufungsbegründung

vom 30.1 1.2005 rn zweiAbsätzen auf Seite 8 sehr allgemein die Strafanzeige der Klägerin als
Kändigungsgrund ein:

,,Zudem ist unsteitig, dass die Klägerin im Dezember 2004 Strafanzeige gegen die

Geschäftsführung der Beklagten gestellt hat. Dies wird auch in dem Flugblatt vom
27.01.2005 eingeräumt. Die Klägerin hat dies jedenfalls auch durch ihr Verhalten

faktisch eingeräumt.

Die Strafanzeige gegen die Geschäftsleitung der Beklagten ist wohl von der

Staatsanwaltschaft nicht weiter verfolgt worden. Darauf kommt es im Ergebnis jedoch
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nicht an. Die Erhebung einer Strafanzeige gegen die Geschäftsführung der Beklagten

wegen etwaiger,,unhaltbarer Zustände im Pflegebereich" ist vor dem Hintergrund des

maßgeblichen Sach- und Streitstandes in keiner Weise zu rechtfertigen. Es handelt sich
um eine grobe verletzung der arbeitsvertraglichen pflichten."

Erst mit dem Schriftsatz der Klägerin vom7.Mär22006 erhielt die Beklagte den Inhalt der

Strafanzeige zur Kenntnis. Erst in Erwiderung auf diesen Schriftsatz der Klägerin setzte sich die
Beklagte mit Schriftsatz vom 23.Min22006 ausführlich und detailliert mit dem Inhalt der
Strafanzeige über 20 Seiten auseinander.

2.3

Das LAG stützte seine Entscheidung auf die Erstattung der Strafanzeige und nicht auf einen
anderen Ktindigungsgrund, der ohne den Tatbestand,,Erstattung der Strafanzeige der Klägerin
gegen den Arbeitgeber" tragftihig wäre.

Das LAG sieht unter 2.1.2 seiner Begnindung einen wichtigen Grund ftir eine außerordentliche
Ktindigung darin, dass die Klägerin durch die Erstattung der Strafanzeige grob gegen ihre
arbeitsverfaglichen Rücksichtrahmepflichten verstieß. Keiner der Entscheidgngsgrtinde ist ohne
die Erstattung der Strafanzeige durch die Klägerin noch tragftihig. Die Ansicht des LAG, dass
die Klägerin ihre Strafanzeige leichtfertig auf Tatsachen sttitzte, die im Prozess keine Grundlage
in einem entsprechenden Sachvortrag gefunden hätten (unter 2.1.2.I der Gründe des LAG),
stlx sich auf die Erstattung der Strafanzeige. Die Ansicht des LAG, die Anzeige der Klägerin
sei unverhältnismäßig gewesen (unter 2.1.2.2 der Grtinde des LAG), stützt sich ebenfalls auf die
Erstattung der Strafanzeige.

Auf andere Kündigungsgründe sttitzt sich das LAG nicht.

IIr.

Verletzung des Anspruchs der Klägerin auf rechtliches Gehör

Wir stützten die Nichtzulassungsbeschwerde auf die Verletzung des rechtlichen Gehörs.

1.
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Das LAG hätte der Klägerin Gelegenheit zur Stellungnahme ntdenmit Schriftsatz der

Beklagten vom23.Mnz2006 erstmals (!) im Einzelnen erhobenen Vorwürfen einräumen

müssen, die Behauptungen der Klägerin in der Strafanzeige seien bewusst unwahr, jedenfalls

aber leichtfertig. Am 28.Mär22006 fand dieletrte mündliche Verhandlung beim LAG statt.

Das LAG verletzte seine richterliche Hinweispflicht nach $ 139 ZPO und auch damit den

Anspruch der Klägerin auf rechtliches Gehör. Das LAG hätte folgenden richterlichen Hinweis

geben mtissen:

Der Klägerin wird Gelegenheit gegeben, Stellung zu nehmen zu den Ausführungen

der Beklagten in deren Schriftsatzvom23.Mär22006, die Strafanzeige der

Klägerin enthalte bewusst wahrheitswidrige, j edenfalls aber leichtfertige Angaben

und die Klägerin werfe der Beklagten in der Sfrafanzeige ohne eine annähetnd

hinreichende Tatsachengrundlage rrins Blaue hinein" einen Abrechnungsbetrug und

eine Gesundheitsgef?ihrdung der Bewohner vor.

2.

Das Gericht hätte der Klägerin nicht die Auflage erteilen dürfen, die es erteilt hat. Es hätte der

Klägerin Gelegenheit zur Stellungnahme geben müssen. Und das LAG hätte der Klägerin den

eben beschriebenen richterlichen Hinweis geben müssen, bevor es seine Entscheidungsgrtinde

darauf stützt, die Klägerin habe im Prozess nicht einmal Tatsachen darlegen können, auf die sie

ihre Strafanzeige grtindete.

2.1

Das Arbeitsgericht Berlin hatte noch in seinem Urteil vom 03.08.2005 Az.:39 Ca 4775105 sene

Entscheidung atlein darauf gestützt, dass das Flugblatt vom 31. Januar 2005 durch das

Grundrecht der Meinungsfreiheit gedeckt sei. Das Arbeitsgericht sah (Seite 23 1abc Berlin v.

03.08.2005) keine Veranlassung sich damit auseinander ntsetzen,

,,ob die Klägerin ... Strafanzeige gegen die Geschäftsftihrung der Beklagten wegen

Betrugs und Nötigrrng erstattete, ob entsprechende Verhaltensweisen an sich gehalten

sind, eine verhaltensbedingte Kündigung ntrcchtfefügofl..., denn die aufgeführten

Vorwürfe waren nach Beklagtenvortrag ausdrücklich,,nicht Bestandteil der Kündigung"

(vgl. Seite 10 des Schriftsatzes vom 23.Min22005,8I.23 d-A.), sind mithin von der

Beklagten nicht zur Begründung dieser Ktindigung herangezogen worden."
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Erst in der ersten mändlichen verhandlungstermin am 14.02.2006 vor dem LAG wird die
Strafanzeige z]trmThema' Die Beschwerdegegnerin legte erstmars in ihrer Berufungsbegründung
vom 30'l l'2005 innryeiAbsätzen auf Seite 8 sehr allgemein dargelegt, die strafanzeige der
Klägerin sei ein Krindigungsgrund (vgl. den zitiertenwortlaut oben unter rr.2.2).Dieibigen22
seiten der Berufungsbegrändung setzen sich mit der Entscheidung des Arbeitsgerichts
auseinander' ohne auf die Erstatfung der strafanzeige weiter einzugehen: Auf den seiten 3 bis g
versucht die Beklagte der Meinung des Arbeitsgerichts entgegenzutreten, die Außerungen des
Flugblattes vom27'01'2005 seien durch das Grundrecht der Klägerin auf Meinungsfreiheit
gedeckt' und auf den seiten 10 bis 20 behauptet die Beklagte in ausführlichen Darlegungen, dass
sich die Klägerin zur Rechtfertigung ihres Tuns nicht darauf berufen könne, dass sie berechtige
Interessen wahrgenommen habe. Mit dem konkreten Inhalt der strafanzeige konnte sich die
Beklagte noch gar nicht auseinander setzten, weil ihr dieser zum damaligen Zeitpunkt nicht

-r bekannt war.

2.2

Das LAG setzte in der ersten mtindlichen verhandlung irm l4.02.2a06einen neuen mündlichen
Termin ftir den 28'Mitrz2006 ,also sechs'wochen später, an und erteilte folgende Auflagen:

"Der Klägerin wird Gelegenheit gegeben, binnen 3 Wochen Anlass und Grtinde für die
von ihr gestellte strafanzeige gegen die Geschäftsftihrung der Beklagten wegen Betruges
und Nötigung datmlegen. Dabei ist auch vorztfiragen, welche innerbetrieblichen Mittel
gewählt wurden, um die behaupteten Missstände zu beseitigen.
Der Beklagten wird aufgegeben, binnen einer Ausschlussfrist von weiteren 2 wochen auf'--r den zu erwartenden Schriftsatz zu erw.idem..,

Mit dieser Auflage kehrte das LAG entgegen g I Abs.3 satz 3KSchG und den in der
Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen die Beweislast um und verletzt dadurch den
Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör. Im Gegens atz nxAuflage des LAG
muss zunächst der Arbeitgeber die Kündigungsgründe, also auch die Leichtfertigkeit der
Klägerin' also deren Anlass und Grtinde ftir die Erstattung der strafanzeige gegen den eigenen
Arbeitgeber darlegen und beweisen. Außerdem muss der Arbeitgeber beweisen, dass vor stellen
einer strafanzeige innerbetriebliche Mittel gewählt werden müssen, um innerbetriebliche
Missstände zu beseitigen' Erst dann kann dem Arbeitnehmer aufgetragen werden, vornttragen,
welche innerbetrieblichen Mittel er gewtihlt hat, um die Missstände zu beseitigen. Erst wenn
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Leichtfertigkeit der Klägerin indiziert ist, kann das Gericht der Klägerin auftragen, dieseIndikation zu entkräften.

Die wirkung der fehlerhaften Auflage des LAG war in doppeltem sinn verheerend ftir dieBeschwerdeführerin:

o Die Auflage des LAG zwangdie Ktägerin, eine Kopie der strafanzeige und damit denkonkreten Inhalt der strafanzeige, den das LAG in seinen Entscheidungsgründen gegen
die Klägerin richtete, dem Gericht zum Beweis vorzulegen; denn nur durch den
konkreten Inhalt der strafanzeige konnte die Klägerin die Gründe für die strafanzeige
nachweisen: Dass es in dieser Strafanzeige um die eigene Entlastung der Klägerin unddas gesundheitliche Wohl der Bewohner ging.

o Die Auflage des LAG machte es der Klägerin unmöglich, auf den schriftsatz der
Beklagten zu erwidern und die vorwtirfe der Bekragt enarentkräften.

Nach Zugang des Schriftsatzes der Klägerin vom 07.03.2006konnte sich die Beklagte auf denkonkreten Inhalt der Strafanzeige sttitzen und diesen gegen die Klägerin richten. sie konnte denInhalt dieser Anzeigewörtlich zitiercnund entwickelte daraus über 15 seiten den vorwurf an dieKlägerin' sie habe in ihrer Strafanzeige Behauptungen,,ins Blaue hinein., aufgestellt. DieBehauptungen der Klägerin in der strafanzeige seien unwahr, jedenfalls aber leichtfertig.

2.3

Der Inhalt des Erwiderungsschriftsatzes der Beklagten vom23.M|üz2006 der die gesamte
Argumentation der Entscheidungsgninde des LAG enthält, ist der erstmalise versuch derBeklagten' die Erstattung der strafanzeige als Krindigungsgrund substantiie rt darntregen. wirzitieten im Einzelnen aus dem Schrift satz derBeklagten vom 23. MiÄr22006 aus den Seiten 5 f, 6fi 11 und t4:

seite 5 f des schriftsatzes der Beklagten vom 23 . Mitrz 2006:

,,Seite 3 oben der Strafanzeige vom 07.12.2004:
"Eine ausreichende pflegerische und lrygienische versorgung der Bewohner ist
aufgrund des bestehenden Personalmangels nicht gewtihrleistet. Dies bedeutet
nicht etwa nur' dass einzelne Bewohner lcingere Zeit auf notwendige Leistungen
verzichten müssen, sondern dass diese teilweise gar nicht mehr in der
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erforderlichen Weise erbracht werden können. Dadurch entstehen Gefohrenfi:ir
Leben und Gesundheit der Bewohner.,,

Auch lierzu gilt, dass diese Tatsachenbehauptungen der Klägerin unzutrefflend und
jedenfalls maßlos überzogen sind, wenn man ihren gesamten Tatsachenvortrag als wahr
unterstellt.

Zu berücksichtigen ist jedoch in diesem Zusammenhang insbesondere, dass die
strafanzeige im Dezember 2004 erhoben wurde und die Vorwürfe unfd Rügen der
Klägerin seit Mai 2004 keine d.erartige massiven Schlussfolgemngen rechtfertigen. Im
Mai2004 ist es bekanntlich und unstreitig zu einer maßgeblichen und auch ftir die
Klägerin wahmehmbaren und auch wahrgenomm enen Zäsurim pflegebereich der
Beklagten gekommen. Auf diesen gesichtspunlt wirde bereits verwiesen. ...Die seitdem
dwch die Klägerin erhobenen Rügen stellen, auch ihre Wahrheit unterstellt, keine
gravierenden, jedes zumutbare Maß überschreitenden und strafrechtlichen Missstände
dar...."

seite 6 ffdes schriftsatzes der Beklagten vom23.Minz2006:

,,Seite 3 unten der Strafanzeige vom 07.12.2004

,,Es bestehen somit Gesundheitsgefahrenfiir die Bewohner, welche im Notfall
nicht schnell genug Hitfe erhalten können, was auf der Hand liegt, wenn man
bedenk, dass im Nachtdienst eine Pflegelrroftfi)r mehrere Etagen zustcindig ist.
Gefahren ergeben sich aber auch beim (Jmsetzen oder (Jmbeten von Bewohnern,
was durch eine einzige Pflegelaaft nicht geleistet werden kann. Hinzu knmmen
Mringel im Bereich der Hygiene. So werden Bewohner etwa nur einmal in der
lf/'oche geduscht und müssen teilweise stundenlang in ihren Exlvementen liegen,
bevor sie gewaschen und das Bett gereinigt werden.,,

Auch diese Ausführungen sind bewusst unwahr, jedenfalls aber leichtfertie.

So ist es unzutreffend, wenn die Klägerin den Eindru ckntvermitteln gedenkt, es
besttinden im Hinblick auf die Bewohnerpermanente von der Beklagten verursachte bzw
gebilligte Gesundheitsgefa}ren ....
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Ebenso ist es unzutreffend, wenn die Klägerin den Eindruck zu erwecken gedenkt, die

Beklagte habe angewiesen bzw. geduldet, dass beim Umsetzen oder Umbetten von

Bewohnem stets nur eine einzige Pflegekraft tätig wird. Eine derartige Weisungs- und

Duldungslage besteht bei der Beklagten nicht....

Gleicherrnaßen sind die angesprochenen Mängel im Bereich der Hygiene nicht gegeben.

Die pflegebedtirftigen Bewohner werden täglich gewaschen und je nach Bedarf im

Eir:zelfall auch geduscht. ...

Seite 1l des Schriftsatzes derBeklagten vom23.Minz2006:

,,Seite 5 oben der Strafanzeige vom 07.12.2004

,,Hieran zeigt sich nicht nur, dass die Stellung der Vivantes GmbHfalsch ist,

sondern auch, wie diese systematisch und unter Einschüchterung ihrer

Mitarbeiter versucht, die bestehenden Probleme zu vertuschen. Diese

Vorgehensweise erfolgt in Bezug auf die Dolatmentation angeblich erbrachter

Leistungen. So liegt nicht nur, wie der MDKfestgestellt hat, eine mangelharte

Dohtmentation des Pflegeprozesses vor, sondern die Pflegebarte werden

angehalten, Leistungen zu dolatmentieren, welche so gar nicht erbracht worden

sind. In Bezug auf die genannten Gesichtspunkte ist daher on Hand einer

Vernehmung aller Mitarbeiter zu untersuchen, inwieweit das Verhalten den

Tatbestand der Notigung effillt."

Spätestens mit diesen Ausführungen überschreitet die Klägerin die Grer:r:e anr

offenkundigen und bewussten Lüge.

Die Beklagte hat zu keinem Zeitpunkt ihre Mitarbeiter eingeschüchtert ...

Es ist der Beklagten völlig unerklärlich, auf welcher Tatsachengrundlage die Klägerin

diese Behauptung äußert. Diese Frage wird auch nicht von der Klägerin beantwortet.

Ihrem gesamten außergerichtlichen und gerichtlichen Vortrag sind nicht ansatzweise

konkrete Anhaltspunkte für diese Behauptung zu entnehmen.... Bemerkenswert ist in

diesem Zusammenhang, dass doie Klägerin auch nicht ansatzweise darstellt, welcher

verantwortliche Mitarbeiter der Beklagten Pflegekräfte zu diesem Vorgehen angehalten

haben soll.
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Seite 14 des Schriftsatzes der Beklagten vom 23.Mär22006:

,,Die Klägerin kann sich zur Rechtfertigung ihres Vorgehens auch nicht darauf berufen,

dass inner- und außerbetriebliche Mittel nicht zur Verfügung gestanden hätten...

So hat die Klägerin selbst darauf hingewiesen, dass es nt einer überprüfung der

Beklagten durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen im November gekommen

ist.

Zldem hat die Klägerin selbst darauf hingewiesen, dass es zu einer weiteren überprüfung

durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen im unmittelbaren zeitlichen

Zusammenhang mit der Erhebung der Strafanzeige gekommen ist. ...

Zur außerbetrieblichen Überprtifung und Überwachung der Beklagten war daher die

Strafanzeige der Klägerin in keiner Weise erforderlich.

Auf die innerbetrieblichen Mittel, die der Klägerin zur Verfügung standen, kommt es vor

diesem Hintergrund nicht an.

Dennoch sei zu diesem Gesichtspunkt folgendes ausgeführt:

Betrachtet man den konkret in der Strafanzeige erhobenen Vorwurf, so muss festgehalten

werden, dass die Klägerin diesbezüglich keinerlei vorhergehende innerbetriebliche Mittel

angewandt hat.

Die Strafanzeige richtet sich gegen einen angeblichen Abrechnungsbetrug und eine in

diesem Zusammenhang erfolgte Nötigung der Mitarbeiter durch die Beklagte.

Zu diesen angeblichen Pflichtverletzrngender Beklagten ist seitens der Klägerin

keinerlei innerbetriebliche Kommunikation unternommen worden. Sämtliche

Maßnahmen der Klägerin haben in keiner weise zum Gegenstand gehabt, dass die

Beklagte sich betrügerisch oder nötigend verhält.

Demzufolge muss festgehalten werden, dass die Klägerin die Strafanzeige ohne jegliche

vorherigen Ausschöpfung zur Verfügung stehender innerbetrieblicher Mittel erhoben

hatj'

43



2.4

Die Klägerin hatte keine Chance zur Stellungnahme zu diesem Schriftsatz der Beklagten vom
23 '03. 2006, in dem erstmalig versucht wird, substanti iert ntmKändigungsgrund ,Erstattung
einer Strafanzeige gegen den eigenen Arbeitgebef darzulegen. Dies wiegt umso schwerer, weil
sich in diesem Schriftsatz der Beklagten, auf den die Klägerin keine Gelegenhe ithatte, z;1r
erwidern, inhaltlich alle Argumentationsmuster der Entscheidungsgründe des LAG
wiederfinden.

Weil der Klägerin keine Erwiderungsfüst eingeräumt wurde, wurde der Anspruch der Klägerin
auf rechtliches Gehör verletzt. Der Erwiderungsschriftsatzder Beklagten vom 23.03.2006 go,g
der Prozessbevollrnächtigten der Klägerin am Freitag, den24.Mär22006 perFax zu. Am
Dienstag, den28.llixz2006,fand die ntveitemtindliche Verhandlung statt. In diesem Zeitraum
zwischen Freitag, dem 24. Mfuz 2006, und Dienst ag, 28. Marz 2006,war eine Stellungnahme
der Klägerin nicht mehr möglich.

3.

Die Beschwerdeführerin hatte folgende weitere Tatsachen in der Berufungsinstanz vorgerragen:

1' Der MDK Berlin - Brandenburg hat in2006 eine erneute Qualiüitspnifirng vorgenoürmen
und für mehrere Versicherte des Pflegeheims Teichstr.44 gem. $ l 15 Abs.4 SGB XI
empfohlen,

o dass aufgrund der Ergebnisse der Überprüfung des Pflegezustandes und der
Pflegedokumentation davon ausgegangen werden muss, dass aufgrund fachlicher
fehlender Fachlichkeit von Pflegekräften, nicht erkennbarer Reflelition des
pflegerischen Handelns und unzureichender Motivation Risiken nicht bedacht
werden und bereits neeative Folgen e

o dass diese über die Möglichkeit der Vermittlung eines anderen geeigneten
Pflegheims zur nahtlosen Übernahme der pflegerischen Versorgung beraten
werden. Der MDK begründet dies u.a. damit, dass unter Einbeziehung der
Feststellung en zur Ergebnisqu alitat, der fehlenden fachlichen Beratung, Kontrolle
und Anleitung der Pflegekräfte (einschließlich der Pflegehilfskräfte),
unzureichender Fachkenntnisse, den gravierenden Mängeln der
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Pflegedokumentation, den unzureichenden Maßnahmen zur internen

Qualitätssicherung und der problematischen Personalsituation

nicht damit zu rechnen sei, dass die pflegerischen Rahmenbedingungen und die

Versorgungssituation sich unverzüglich und nachhaltig ändem.

Bew: 1. Frau Nowatzki Heimleiterin des Pflegeheims Teichstr. 44, nt laden über die

Beklagte

2. Frau Caspers, Mitarbeiterin des MDK Berlin-Brandenburg,

Martin-Luther Str. 2-7, 107 7 7 Berlin

3. Frau Freidank, Mitarbeiterin des MDK Berlin-Brandenburg,

Martin-Luther str. 2-7, I07 7 7 Berlin

In der Zusammenfassung der Qualitritspnifung des Pflegeheims Teichstr.44 durch das

MDK heißt es u.a. wörtlich:

,,Eine individuelle, ftirdernde und prozesshafte Versorgung der Bewohner im Sinne der
"r' 

aktivierenden Pflege findet nicht statt. Neben der festgestellten teilweise unangemessenen

und risikobehafteten pflegerischen Versorgung wurde auch eine psycho-soziale

Unterversorgung bei Bewohnern deutlich.

Im Ergebnis der Qualicitsprüfung wurden Defrzite in der Strukturqualitzit und teilweise

gravierende Mängel in der Prozess- und Ergebnisqualittit festgestellt....

Bewohner müssen sich in hohem Maße an die unzureichenden Gegebenheiten in der

Pfl egeeinrichtung anpassen.

Unter Berücksichtigung des jeweiligen Pflege- und Betreuungsbedarß der Bewohner

(u.a. zahlreiche schwer- und schwerstpflegebedürftige Bewohner), und der baulichen

Gegebenheiten(Wohnbereich teilweise über mehrere Etagen) und der erforderlichen

Sicherstellung der tatsächlichen Anleitung, Beraturg und Überprüfung der

Pflegehilfskräfte durch Pflegekräfte ist auch die angespannte Personalsituation als

kritisch zu bezeichnen.

In Gesprächen mit Pflegekraften und im Rahmen teilnehmender Beobachtung wurde

deren hohe Belastung deutlich. Einige Feststellun gen zu unangemessenem und

übergreifendem Verhalten gegenüber Bewohnern weisen Anzeichen einer bereits

eingetretenen überforderung und überlastung hin.

Die veranfwortliche Pflegekraft der Pflegeeinrichtung kamtotzihres Engagements und

Fachlichkeit bisher ihrer Leitungsverantwortung bezogen auf Anleitung, überprtifung

und Beratung aller am Pflegeprozess beteiligten Pflegekräfte und zur Durchführung

qualitätssichernder Maßnahmen nicht in erforderlichem Maße nach...

Der dringende Handlungsbedarf wurde verdeutlicht

Hierbei wurde auch die nicht nachvollziehbare Trägerverantwortung erörtert.
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Anzumerken ist, dass die jetzigen Feststellungen u.a. zur angespannten personalsituation

mit negativen Auswirkungen auf die Durchführung intemer Quatitätssicherung und der
Pflegqualitzit bei Bewohnem bereits in den letrtenJahren bei den durchgeftihrten

Qualitätsprüfungen/Evaluationen mit nachdnicklicher Verdeutlichung der
Trägerverantwortung und des dringenden Handlungsbedarfs thematisiert wurden.
Die Eingangs aufgeftihrten Beschwerden zur anlassbezogenen eualitritsprüfung lassen
sich aufgrund der festgestellten Defizite nicht entkräften.
Bew.: 1. Frau caspers, Mitarbeiterin des MDK Berlin-Brandenburg,

Martin-Luther Str. 2_7, 10777 Berlin

2. FratFreidank, Mitarbeiterin des MDK Berlin-Brandenburg,

Martin-Luther Sfi . 2-7, I07 7 7 Berlin

2' Durch Abzeichnung mit dem eigenen Kürzel wurde von den pflegem bestätigt, dass
bestimmte Leistungen erbracht worden waren.

Bew.: Zeugnts der Qualitzitsbeauftragten Frau Pape, ru,ladenüber die Beklag@
Es existierte ein System von Sanktionen, das eingriff, wenn bestimmte geplante
Leistungen nicht erbracht wurden: Es wurden Punkte vergeben; wurden weniger als75
Punkte erreicht, musste die verantwortliche Pflegekraft mit arbeitsrechtlichen
Konsequenzen rechnen.

Bew.: l. Zeugrus der Qualitätsbeaufuagten Frau Pape, ns,ladenüber die Beklagte
2. Zeugnts der Sieglinde Kniger, Gabriele Wandrup, Andrea Witoschek , ntladen

über die Beklagte

Gleichzeitig bestand die im Tatbestand der erstinstanzlichen Entscheidung ausftihrlich
beschriebene Personalknappheit, die durch zahlreiche überlastungsanzeigen und Berichte
der MDK bestätigt wurde. Waren Mitarbeiter aufgrund des knappen personaleinsatzes

nicht in detLage, geplante Pflegeleistungen so wie geplant zu erbringen, so konnten sie
sich den beschriebenen Sanktionen nur entziehen, indem sie Leistungen dokumentierten,
die so nicht erbracht wurden. Ein sanktionssystem, das bei ausreichender
Personalbemessung Pflegeleistungen sichem hilft, hält bei personalknapph eit dazu an,
Leistungen zu dokumentieren, die so nicht erbracht wurden.
Bew.: Zeagnts der Sieglinde Krriger, Gabriele Wandrup, Andrea Witoschek , 71laden
über die Beklagte

Das musste die Heimleiterin Frau Maria Nowatzki und die Pflegedienstleiterin Frau
Marion Schemig w"issen, weil diese j ederzeitgeplanten pflegebedarf, mögliche
Pflegeleistung und abgezeichnete Pflegeleistung mit einander vergleichen konnten;
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diesen Vorgesetzten lagen die Angaben über die Zahl der tatsächlich eingesetzten

Pflegekräfte und die Angaben über die abgezeiclnete Pflegeleistung vor.

Bew.: Zeugnis der Sieglinde Krüger, Gabriele Wandrup, Andrea Witoschek, ntladen

über die Beklagte

4.

Die Entscheidungserheblichkeit dieser weiteren Tatsachen ergibt sich aus den folgenden

Gränden.

Unter 2.1.2. fasst das LAG seine Entscheidungsgründe so zusammen:

,,Die Klägerin hat ihre Anzeige leichtfertig auf Tatsachen gesttitzt, die im Prozess nicht

dargelegt werden konnten. Und schon insoweit keine berechtigten Interessen

wahrgenommen. Zadem stellt sich die gesamt Anzeige als unverhältnismäßige Reaktion

auf die Weigerung der Beklagten dar, den von der Klägerin behaupteten Personalmangel

anzuerkennen. Wie bereits in ihrem Schreiben vom 09. November 2004 angekündigt,

bezweckte die Klägerin mit dieser Anzeige und einer sich daraus ergebenden öffentlichen

Diskussion, eine Kampagne gegen die Beklagte zu eröf&ren und in unzul2issiger Weise

Druck auf die Beklagte auszuüben."

Anhand der eben beschriebenen weiteren Tatsachen, die die Beschwerdeführerin vorgetragen

hätte, hätte die Beschwerdegegnerin ihre Vorwtirfe aus dem Schriftsatz vom23.03 2006 nicht

mehr aufrecht erhalten können. Die Beschwerdeführerin hätte verdeutlichen können, was

gemeint war, wenn sie in der Strafanzeige den Vorwurf macht, Pflegekräifte würden angehalten,

Leistungen zu dokumentieren, die so gar nicht erbracht worden seien.

Selbst unter Zugrundelegung des unzulässigen Maßstabes des LAG häue das LAG seine

Vorwürfe gegen die Klägerin nicht mehr aufrecht erhalten können

Die Klägerin hätte den Vorwurf des LAG entkräften können, die Klägerin habe die Strafanzeige

leichtfertig auf Behauptungen gestützt, die im Prozess keine Grundlage in einem entsprechenden

Sachvortrag gefunden hätten. Die Klägerin hätte weitere Tatsachen als Beleg dafür vorlegen

können, dass die Klägerin für die Strafanzeige einen konkreten Grund hatte, dass die Klägerin

mit der Erstattung der Strafanzeige nicht unverhältnismäßig reagierte, dass die Tatsachen, die die

Klägerin ntder Anzeige veranlassten, so schwerwiegend sind, dass die Klägerin nicht

verpflichtet war, auf den Bericht der außerbetrieblichen Kontrolleinrichtung MDK zu warten und
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dass die Klägerin nicht verpflichtet war, nochmals betriebsinterne Miueilungen an den
Arbeitgeber erstatten.

Der Klägerin kann nicht mehr vorgeworfen werden, dass sie die Ursache in einem
Personalmangel sieht und diese Ursache auch benennt. Es kann auch nicht verwerflich sein,
wenn die Klägerin eine öffentliche Diskussion über die verheerenden Zustände in dem
Pflegeheim Teichstr. 44 anstrebt. Es liegt im öffentlichen Interesse, dass solche Zustjinde
beendet werden.

Eine Ergänzung zu diesem Schriftsatz wird noch am heutigen Tag, Montag, den3.07.2006 per
Fax nachgereicht

Abschriften der vorliegenden Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde inl -facher
'--/ Ausfertigung sind beigeftigt.

5 Abschriften der Nichtzulassungsbeschwerde sind ebenfalls beigefügt.

Benedikt Hopmann

Rechtsanwalt
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